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Betreff: 

Sperrzeit in der Heidelberger Altstadt 
hier: Erlass einer neuen Rechtsverordnung 

Beschlussvorlage 

Beratungsfolge: 

Gremium: Sitzungstermin: Behandlung: 
Zustimmung zur Be-
schlussempfehlung: 

Handzeichen: 

Jugendgemeinderat 20.11.2014 Ö ( ) ja ( ) nein ( ) ohne  

Bezirksbeirat Altstadt 27.11.2014 Ö ( ) ja ( ) nein ( ) ohne  

Haupt- und Finanzaus-
schuss 

03.12.2014 Ö ( ) ja ( ) nein ( ) ohne  

Gemeinderat 18.12.2014 Ö ( ) ja ( ) nein ( ) ohne  

 

Beschlusslauf 
Die Beratungsergebnisse der einzelnen Gremi-

en beginnen ab der Seite 2.2 ff. 
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Beschlussvorschlag der Verwaltung:   

Der Jugendgemeinderat, der Bezirksbeirat Altstadt sowie der Haupt- und Finanzaus-
schuss empfehlen dem Gemeinderat folgenden Beschluss: 

1. Der Gemeinderat erlässt die als Anlage 1 beigefügte neue „Rechtsverordnung der 
Stadt Heidelberg über die Verlängerung der Sperrzeit in der Altstadt“.  

2. Als aktive Maßnahme zur weiteren Lärmminderung (Erhöhung der Präsenz von Kon-
trollpersonal zur Nachtzeit) wird eine Aufstockung des Kommunalen Ordnungsdiens-
tes von bisher 8 Personen um 4 Personen befürwortet. Die dafür zusätzlich bei den 
Personalaufwendungen bereitzustellenden Haushaltsmittel belaufen sich auf jährlich 
224.000 €. Über die Bereitstellung der für die Stellenschaffungen erforderlichen Per-
sonalaufwendungen ist im Rahmen der Beschlussfassung zum Haushaltsplan 
2015/2016 zu entscheiden. 

 

Finanzielle Auswirkungen:  

Bezeichnung: Betrag: 

Ausgaben / Gesamtkosten:  

Zusätzliche Personalkosten 224.000 € 

Einnahmen:  

Keine  

Finanzierung:  

 Zusätzliche Veranschlagung ab 2015  

 
 

Zusammenfassung der Begründung:  

Auf der Grundlage einer schalltechnischen Untersuchung (gutachterliche Lärmberech-
nung) soll die Sperrzeitverordnung neu erlassen werden. Dies erfolgt auch in Erfüllung 
eines gerichtlichen Vergleichs, den die Stadt vor dem VGH Baden-Württemberg abge-
schlossen hat. Der VGH hält bei Sperrzeitverlängerung wegen Lärmbeeinträchtigungen 
der Anwohner eine schalltechnische Untersuchung für zwingend erforderlich. Eine solche 
lag bisher nicht vor.  

Inhaltlich wird die bisherige Sperrzeit zu Gunsten der Anwohner unter der Woche um eine 
Stunde verlängert. Konkret bedeuten die vorgeschlagenen Änderungen:  

 bisher ab 1. Januar 2015 

Nächte auf Montag bis Freitag:  2 Uhr 1 Uhr 

Nächte auf Samstag und Sonntag:  3 Uhr 3 Uhr 

Zudem wird der räumliche Geltungsbereich der Sperrzeitverordnung auf den Teil der Alt-
stadt reduziert, der nach dem Gutachten mit Blick auf die TA-Lärm problematisch ist.  
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Sondersitzung des Jugendgemeinderates vom 20.11.2014 

Ergebnis der öffentlichen Sondersitzung des Jugendgemeinderates vom 20.11.2014 

4 Sperrzeit in der Heidelberger Altstadt 
 hier: Erlass einer neuen Rechtsverordnung  

Beschlussvorlage 0290/2014/BV 

Herr Bernd Köster, Leiter des Bürgeramtes, erläutert, die Inhalte der Verwaltungsvorlage 
und beantwortet inhaltliche Fragen aus dem Gremium. 

Es melden sich zu Wort: 

Jugendgemeinderat Butt, Jugendgemeinderat Herrmann, Jugendgemeinderat von Wolff-
Metternich, Jugendgemeinderat Buderath, Jugendgemeinderätin Darabi, Jugendgemein-
derat Günay, Stadtrat Kutsch, Stadtrat Michalski, Jugendgemeinderätin Schuster 

Es wurden im Wesentlichen folgende Inhalte beraten und Aspekte vorgetragen: 

 Die Attraktivität der bei vielen Jugendlichen, Studierenden und Touristen beliebten 
Heidelberger Altstadt mit ihren Gastronomiebetrieben sowie die Feierkultur ginge bei 
Umsetzung der vorgeschlagenen Rechtsverordnung verloren. 

 Es sei nicht ersichtlich, wie sich eine Sperrzeitverlängerung positiv auf Sauberkeit und 
Lärm in der Altstadt auswirken könne, da Lärm und Verunreinigungen zu einem gro-
ßen Teil auch von sogenannten „Rucksacktrinkern“ verursacht würden, die sich in der 
Altstadt aufhalten, jedoch nicht eine Gaststätte besuchen. 

 Eine Sperrzeitverkürzung könne zu einer Entzerrung der Lärmsituation in der Altstadt 
führen und sich positiv auswirken, da sich der Alkoholkonsum nach Eintritt der Sperr-
zeit nicht schlagartig auf die Straße verlagern würde. 

 Die Aufstockung des Kommunalen Ordnungsdienstes stelle eine wirksame Maßnah-
me zur Lärmminderung und Reduzierung von Verunreinigungen dar. 

Nach der Aussprache stellt der Vorsitzende Butt die beiden Teile des Beschlussvorschla-
ges der Verwaltung getrennt zur Abstimmung: 

1. Der Gemeinderat erlässt die als Anlage 1 beigefügte neue „Rechtsverordnung der 
Stadt Heidelberg über die Verlängerung der Sperrzeit in der Altstadt“.  

Abstimmungsergebnis: Zustimmung zur Beschlussempfehlung einstimmig abge-
lehnt 

2. Als aktive Maßnahme zur weiteren Lärmminderung (Erhöhung der Präsenz von Kon-
trollpersonal zur Nachtzeit) wird eine Aufstockung des Kommunalen Ordnungsdienstes 
von bisher 8 Personen um 4 Personen befürwortet. Die dafür zusätzlich bei den Perso-
nalaufwendungen bereitzustellenden Haushaltsmittel belaufen sich auf jährlich 224.000 
€. Über die Bereitstellung der für die Stellenschaffungen erforderlichen Personalaufwen-
dungen ist im Rahmen der Beschlussfassung zum Haushaltsplan 2015/2016 zu ent-
scheiden. 

Abstimmungsergebnis: Zustimmung zur Beschlussempfehlung mit 17:00:02 Stim-
men 



 

Drucksache:  

0 2 9 0 / 2 0 1 4 / B V  . . .  
00246858.doc 
 
 

- 2.3 - 

Anschließend stellt der Vorsitzende Butt  folgenden Antrag, der von der gremieninter-

nen Kommission für Kultur und Bildung des Jugendgemeinderates vorberaten wurde, zur 
Abstimmung: 

Die derzeit geltende Sonderregelung der Rechtsverordnung über die Verlängerung der 
Sperrzeit in der Altstadt (Beginn der Sperrzeit in der Altstadt um 2 Uhr beziehungsweise 3 
Uhr am Wochenende) wird aufgehoben und durch die geltende Sperrzeitregelung des 
Landes (Beginn der allgemeinen Sperrzeit um 3 Uhr beziehungsweise 5 Uhr am Wo-
chenende) ersetzt. 

Abstimmungsergebnis: beschlossen mit 17:00:02 Stimmen 

Beschlussempfehlung des Jugendgemeinderates (Abweichungen gegenüber dem 

Beschlussvorschlag der Verwaltung sind hervorgehoben): 

1. Die derzeit geltende Sonderregelung der Rechtsverordnung über die Verlänge-
rung der Sperrzeit in der Altstadt (Beginn der Sperrzeit in der Altstadt um 2 Uhr be-
ziehungsweise 3 Uhr am Wochenende) wird aufgehoben und durch die geltende 
Sperrzeitregelung des Landes (Beginn der allgemeinen Sperrzeit um 3 Uhr bezie-
hungsweise 5 Uhr am Wochenende) ersetzt. 

2. Als aktive Maßnahme zur weiteren Lärmminderung (Erhöhung der Präsenz von Kon-
trollpersonal zur Nachtzeit) wird eine Aufstockung des Kommunalen Ordnungsdienstes 
von bisher 8 Personen um 4 Personen befürwortet. Die dafür zusätzlich bei den Perso-
nalaufwendungen bereitzustellenden Haushaltsmittel belaufen sich auf jährlich 224.000 
€. Über die Bereitstellung der für die Stellenschaffungen erforderlichen Personalaufwen-
dungen ist im Rahmen der Beschlussfassung zum Haushaltsplan 2015/2016 zu ent-
scheiden. 

gezeichnet 

Mamdouh A. Butt 
Vorsitzender Jugendgemeinderat 

 

Ergebnis: Zustimmung zur Beschlussempfehlung mit Änderung/en 
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Sitzung des Bezirksbeirates Altstadt vom 27.11.2014 

Ergebnis der öffentlichen Sitzung des Bezirksbeirates Altstadt vom 27.11.2014  

6.1 Sperrzeit in der Heidelberger Altstadt 
hier: Erlass einer neuen Rechtsverordnung 

Dieser Tagesordnungspunkt wird zusammen mit dem Tagesordnungspunkt 5 „Lebens-
werter öffentlicher Raum“ – Ergebnisse der Anwohnerumfrage der Deutschen Hochschu-
le der Polizei zum Thema „Alkoholverbot im öffentlichen Raum“ aufgerufen und behan-
delt. 

Bürgermeister Erichson und Herr Köster, Leiter des Bürgeramtes, erläutern den Inhalt der 
vorliegenden Beschlussvorlage und geben hierbei Einblick in die Historie und den Anlass 
dieses Verfahrens, verweisen auf die Ergebnisse des inzwischen erstellten Lärmgutach-
tens und die hieraus resultierenden Überlegungen der Verwaltung zur Neuregelung der 
Sperrzeitenverordnung für die Heidelberger Altstadt. 

Anschließend wird das Thema im Gremium kontrovers diskutiert. 

Es melden sich zu Wort: 
die Bezirksbeiräte Seidel, van de Loo, Bartholomé, Dr. Hug, Guntermann, Wendling, 
Fauser, die Bezirksbeirätinnen Stahl und Funke sowie Herr Lindner vom Stadtteilverein 
Altstadt. 

Einige Mitglieder des Gremiums sind der Meinung, dass dem Vorschlag der Verwaltung, 
die Sperrzeit unter der Woche um eine Stunde zu verlängern, gefolgt werden solle. Man 
erwarte durch diese Maßnahme eine längere Ruhezeit für Anwohner in den Nachtstun-
den. 

Andere sprechen sich für die ersatzlose Streichung der Rechtsverordnung der Stadt Hei-
delberg über die Verlängerung der Sperrzeit im Bereich der Altstadt vom 17. Dezember 
2009 aus. Damit würde auch für die Heidelberger Altstadt die bisher geltende Landesver-
ordnung Anwendung finden. Die Befürworter dieser Variante erhoffen sich eine Entzer-
rung der Lärmbelastung, wenn nicht alle Gaststättenbesucher die Lokale zur gleichen 
Zeit verlassen. 

Einig sind sich die Bezirksbeirätinnen und Bezirksbeiräte, dass durch vermehrte Kontrol-
len sowohl durch den Kommunalen Ordnungsdienst als auch durch die Polizei der Laut-
stärkepegel in den Nachtstunden durch Kneipenbesucher, die sich laut vor den Gaststät-
ten unterhalten oder gröhlend ihren Heimweg durch die Hauptstraße antreten, reduziert 
werden könnte. Auch das wilde Urinieren oder Verunreinigen der Straßen durch Abfälle, 
zum Beispiel Bierflaschen, könne man dadurch hoffentlich besser in den Griff bekommen. 
Hierzu sei eine hohe Präsenz durch Ordnungshüter unabdingbar. Diese sei allerdings nur 
durch Aufstockung des Personals im Bereich des Kommunalen Ordnungsdienstes leist-
bar. Die vorgeschlagene Erweiterung um 4 Stellen auf 12 Mitarbeiter erscheint den Mit-
gliedern des Gremiums dagegen unzureichend. 
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Auch die anwesenden Stadträte Grasser, Dr. Weiler-Lorentz, Rothfuß, Föhr und Pfeiffer 
legen ihre Meinung beziehungsweise die Meinung ihrer Fraktion zu diesem Thema dar. 
Ebenso wie bei den Mitgliedern des Gremiums gibt es verschiedene Ansichten, wie die 
Entzerrung oder noch besser die grundsätzliche Reduzierung der Lärmbelastung erreicht 
werden könne. Die Befürworter der Variante, die bisher geltende Landesverordnung auch 
für Heidelberg zu übernehmen, weisen darauf hin, dass dies als Probebetrieb angesehen 
werden könne und schließlich nicht für alle Zeiten gelten müsse, falls dies nicht den ge-
wünschten Effekt erziele. 

Als hilfreich in Bezug auf die Entzerrung der Lärmbelastung werde auch eine Taktver-
dichtung der Nachtbusse gesehen, damit nicht alle Gaststättenbesucher die Altstadt 
gleichzeitig verlassen. Die Aufstockung des Kommunalen Ordnungsdienstes sehen auch 
die Mitglieder des Gemeinderats als unabdingbar. Falls in Zukunft hier genügend Perso-
nalkapazitäten für einen 3-Schicht-Betrieb zur Verfügung stünden, könne man in der Alt-
stadt Kontrollen bis in die Morgenstunden hinein gewährleisten. 

Die Mitglieder des Bezirksbeirates Altstadt bekräftigen daraufhin ihre Meinung, dass sie 
die Aufstockung des Kommunalen Ordnungsdienstes, am besten um weitere 8 Personen, 
befürworten, um zukünftig einen 3-Schicht-Betrieb zu gewährleisten und bitten die Ver-
waltung um Ausarbeitung und Vorlage eines solchen Schichtplans. 

In einer Sitzungsunterbrechung von 19.53 Uhr bis 20.04 Uhr melden sich aus dem Publi-
kum Bewohner der Altstadt sowie eine Sprecherin der Initiative „LINDA“ zu Wort. 

Nach Wiederaufnahme der Sitzung stellt Bezirksbeirat Matthias Fehser folgenden An-
trag, über den Bürgermeister Erichson abstimmen lässt: 

Der Bezirksbeirat Altstadt fordert die Verwaltung auf, als aktive Maßnahme zur weiteren 
Lärmminderung (Erhöhung der Präsenz von Kontrollpersonal zur Nachtzeit) eine Aufsto-
ckung des Kommunalen Ordnungsdienstes von bisher 8 Personen um weitere 8 Perso-
nen vorzunehmen. 

Abstimmungsergebnis: beschlossen mit 11:1:0 Stimmen 

Abschließend lässt Bürgermeister Erichson getrennt über die einzelnen Punkte des Be-
schlussvorschlags der Verwaltung abstimmen. 

Da sich ein Großteil der Beteiligten gegen die neue Rechtsverordnung der Stadt Heidel-
berg über die Verlängerung der Sperrzeit in der Altstadt ausgesprochen habe, stellt er 
den Punkt 1 nicht wie in der Vorlage, sondern mit folgendem Wortlaut zur Abstimmung (= 
Übernahme der Landesregelung): 

1. Die Rechtsverordnung der Stadt Heidelberg über die Verlängerung der Sperrzeit im 
Bereich der Altstadt vom 17. Dezember 2009 (Heidelberger Stadtblatt vom 23. De-
zember 2009) tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2014 außer Kraft. 

Abstimmungsergebnis: beschlossen mit 7:6:0 Stimmen 

Punkt 2 der Vorlage wird laut obigem Antrag von Bezirksbeirat Fehser abgeändert. 
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Zusätzlich soll ein Punkt 3 dem Beschlussvorschlag der Verwaltung angefügt werden: 

3. Der Bezirksbeirat Altstadt fordert die Verwaltung auf, zur Sitzung des Haupt- und Fi-
nanzausschusses am 03.12.2014 einen Schichtplan des Kommunalen Ordnungs-
dienstes für einen 3-Schicht-Betrieb mit 16 Mitarbeitern vorzulegen. 

Abstimmungsergebnis: beschlossen mit 11:0:2 Stimmen 

Zum Schluss dieses Tagesordnungspunktes lässt Bürgermeister Erichson über den somit 
geänderten Beschlussvorschlag der Verwaltung insgesamt abstimmen: 

Beschlussvorschlag des Bezirksbeirates Altstadt:   

Der Bezirksbeirat Altstadt empfiehlt dem Gemeinderat folgenden Beschluss (Änderun-
gen fett gedruckt): 

1. Die Rechtsverordnung der Stadt Heidelberg über die Verlängerung der Sperrzeit 
im Bereich der Altstadt vom 17. Dezember 2009 (Heidelberger Stadtblatt vom 23. 
Dezember 2009) tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2014 außer Kraft. 

2. Als aktive Maßnahme zur weiteren Lärmminderung (Erhöhung der Präsenz von Kon-
trollpersonal zur Nachtzeit) wird eine Aufstockung des Kommunalen Ordnungsdiens-
tes von bisher 8 Personen um 8 Personen befürwortet. Die dafür zusätzlich bei den 
Personalaufwendungen bereitzustellenden Haushaltsmittel belaufen sich auf jährlich 
voraussichtlich 448.000 €. Über die Bereitstellung der für die Stellenschaffungen er-
forderlichen Personalaufwendungen ist im Rahmen der Beschlussfassung zum Haus-
haltsplan 2015/2016 zu entscheiden. 

3. Der Bezirksbeirat Altstadt fordert die Verwaltung auf, zur Sitzung des Haupt- 
und Finanzausschusses am 03.12.2014 einen Schichtplan des Kommunalen 
Ordnungsdienstes für einen 3-Schicht-Betrieb mit 16 Mitarbeitern vorzulegen. 

gezeichnet 

Wolfgang Erichson 
Bürgermeister  

 

Ergebnis: Zustimmung zur Beschlussempfehlung mit Änderung und  
 Arbeitsauftrag 

Ja 7  Nein 6   
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Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses vom 03.12.2014 

Ergebnis der öffentlichen Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses vom 03.12.2014 

4.1 Sperrzeit in der Heidelberger Altstadt 
hier: Erlass einer neuen Rechtsverordnung  

Beschlussvorlage 0290/2014/BV  

Die Tagesordnungspunkte 3 („Lebenswerter öffentlicher Raum“, Informationsvorlage 
0170/2014/IV), 4 (Sperrzeit in der Heidelberger Altstadt;…; Zuziehung, Beschlussvorlage 
0342/2014/BV) und 4.1 (Sperrzeit in der Heidelberger Altstadt, Erlass einer neuen 
Rechtsverordnung, Beschlussvorlage 0290/2014/BV) werden gemeinsam aufgerufen und 
behandelt. 

Oberbürgermeister Dr. Würzner führt kurz in das Thema ein und weist auf die vorange-
gangen Beratungen und die geänderte Beschlussempfehlung des Bezirksbeirates Alt-
stadt vom 27.11.2014 hin. Außerdem sei der Arbeitsauftrag aus dem Bezirksbeirat hin-
sichtlich des Schichtplans für den Kommunalen Ordnungsdienst (KOD) mit der Anlage 08 
zur Drucksache 0290/2014/BV), die heute als Tischvorlage verteilt ist, erledigt. 

Es melden sich zu Wort: 
Stadtrat Holschuh, Stadtrat Dr. Gradel, Stadträtin Prof. Dr. Schuster, Stadtrat Lachenau-
er, Stadträtin Stolz, Stadtrat Zieger, Stadtrat Rothfuß, Stadtrat Kutsch, Stadtrat Dr. Wei-
ler-Lorentz 

Folgende Hauptargumente werden in der Diskussion vorgetragen: 

 Die Problematik bei diesem Thema liege darin, dass es zu viele unterschiedliche Be-
dürfnisse gebe. Selbst, wenn man sich mit Anwohnern unterhalte, bekomme man un-
terschiedliche Antworten und Wünsche.  

 Die Landesregelung löse den Konflikt in der Altstadt nicht. Vielmehr werde eine Kla-
gewelle gegen die einzelnen Kneipen befürchtet. Politisch werde in der Lösung, die 
Landesregelung zu übernehmen, jedoch die Möglichkeit gesehen, die Besucherströ-
me zu entzerren.  

 Durch längere Öffnungszeiten werde man nicht weniger Lärm erreichen. 

 Man könne die Menschen nicht zwingen nach Hause zu gehen. Viel Lärm für die An-
wohner entstehe vor allem durch Menschen, die sich auf den Straßen aufhalten. 
Wenn die Kneipen länger geöffnet haben, könnten die Wirte länger gute Gastgeber 
sein und so zur Lärmminderung auf den Straßen beitragen. 

 In Bezug auf die vorliegende Klage könne man nicht verstehen, dass man darüber 
nachdenke, die Landesregelung anzustreben. Die Lärmüberschreitungen seien umso 
weniger hinzunehmen, je später in der Nacht diese vorhanden seien. Daher komme 
eigentlich nur eine Ausweitung der Sperrzeiten in Betracht. 

 Jede Lösung, die heute beschlossen werde, könne den Konflikt nicht grundsätzlich lö-
sen. Alle Möglichkeiten haben Vor- und Nachteile und werden unter Umständen zu 
Klagen führen. 

 Die bisherige Sperrzeitenverlängerung habe den erhofften Effekt nicht gebracht. Also 
könne man es jetzt auch mit der Landesregelung versuchen.  

 Die Anhebung des KOD werde als sinnvoll angesehen. Allerdings müsse jedem klar 
sein, dass eine solche Aufstockung den Haushalt in den nächsten Jahren belasten 
werde. 
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 Die Stellenausschreibungen für den KOD sollten so formuliert sein, dass den Bewer-
bern klar sei, dass die hauptsächliche Einsatzzeit abends und nachts sei. 

 Die Mittel für die Aufstockung des KOD müsse und könne man als aktiven Lärm-
schutz investieren. Der Einsatz des zusätzlichen Personals sollte jedoch ausschließ-
lich in der Altstadt und nachts erfolgen. 

 Der runde Tisch „Pro Altstadt“ müsse auf jeden Fall aufrechterhalten und das dort 
entwickelte Maßnahmenpaket weiter verfolgt werden. 

 Das Kneipenwesen und der Tourismus gehören zu einer weltoffenen wie Stadt Hei-
delberg.  

Bürgermeister Erichson geht im Anschluss an die Diskussion nochmal ausführlich auf die 
rechtlichen Auswirkungen der Klage, des Vergleiches, der schalltechnischen Untersu-
chung und der zu treffenden Ermessensentscheidung ein. Außerdem betont er, dass egal 
wie die Entscheidung heute ausfalle, es keinen Grund gebe, den runden Tisch „Pro Alt-
stadt“ aufzuheben. Auch an dem Maßnahmenpaket werde selbstverständlich weiter ge-
arbeitet. 

Zu den Stellenausschreibungen für den KOD erklärt er, dass auch in den bisherigen Aus-
schreibungen klar definiert sei, dass ein Einsatz an mindestens 30 Wochenenden im Jahr 
und auch nachts erfolge. Man könne diesen Tatbestand aber in der aktuellen Ausschrei-
bung noch deutlicher hervorheben. Außerdem geht er auf den vorgelegten möglichen 
Schichtplan des KOD ein und weist darauf hin, dass die Nachtschicht tatsächlich nur in 
der Altstadt stattfinde und somit die Aufstockung speziell für die Altstadt notwendig sei. 

Im Laufe der Diskussion werden mehrere Anträge gestellt: 

Stadtrat Holschuh stellt den Geschäftsordnungsantrag 

die Vorlage heute ohne Beschluss in den Gemeinderat zu geben, 

um die Zeit bis dahin gemeinsam mit den anderen Parteien für weitere Gespräche mit 
den unterschiedlichen Interessensgruppen zu nutzen und vielleicht einen zufriedenstel-
lenden Kompromiss zu finden. 

Sollte dieser Beschluss keine Mehrheit finden stellt er hilfsweise den  

Geschäftsordnungsantrag 

die Punkte der Beschlussempfehlung des Bezirksbeirates Altstadt getrennt abzustimmen,  

da der Aufstockung des KOD zustimmen könne.  

Stadtrat Zieger unterstützt den Antrag auf getrennte Abstimmung. 

Stadträtin Prof. Dr. Schuster bringt den als Tischvorlage verteilten Antrag der SPD-

Fraktion vom 02.12.2014 (Anlage 07 zur Drucksache 0290/2014/BV) in die Diskussion 
ein und begründet diesen ausführlich. Außerdem teilt sie mit, dass der Punkt 3 des An-
trages geändert werden soll: 

1. Die Rechtsverordnung der Stadt Heidelberg über die Verlängerung der Sperrzeit wird 
aufgehoben. Damit gilt die Landesregelung.  
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2. Beim kommunalen Ordnungsdienst erfolgt eine Personalaufstockung von bisher ins-
gesamt 8 Personen auf mindestens 12 Personen. Das zusätzliche Personal ist in den 
Gebieten einzusetzen, in denen die vorliegende Lärmberechnung Richtwertüber-
schreitungen der TA-Lärm angibt.  

3. In den Gebieten, in denen die vorliegende Lärmberechnung Richtwertüberschreitun-
gen der TA-Lärm angibt, sind Deeskalationsteams einzusetzen. ist der Einsatz von 
Deeskalationsteams zu prüfen. 

4. Die Stadtverwaltung wird beauftragt, bis zur Gemeinderatssitzung am 18.12.2014 ei-
nen Fahrplan für die Nachtbusse vorzulegen, der die Schließzeiten nach der Landes-
regelung berücksichtigt und Stoßzeiten weitestgehend vermeidet. Die damit verbun-
den Kosten sind anzugeben.  

5. Nach einer Testphase der Maßnahmen Nr. 1 bis 4 mit der Dauer von einem Jahr ist 
durch die Stadtverwaltung zu prüfen, ob mit Hilfe dieser Maßnahmen die Richtwerte 
der TA-Lärm eingehalten werden. Nach Vorliegen dieser Ergebnisse wird der Ge-
meinderat gegebenenfalls erneut über eine Regelung der Sperrzeiten entscheiden. 

Stadtrat Dr. Gradel teilt mit, die CDU könne sich dem Antrag der SPD anschließen. Aller-
dings störe er sich ein bisschen an dem Begriff „Deeskalationsteam“. Vielleicht könne 
man hier bis zur Sitzung des Gemeinderates eine andere Begrifflichkeit finden. Außer-
dem sollte man hierbei auch die Wirte mit einbeziehen und beteiligen. 

Stadträtin Stolz stellt den Antrag 

Die Stadtverwaltung erarbeitet Vorschläge, wie ein passiver Lärmschutz für die Anwohner 
verwirklicht werden kann, welche Maßnahmen im Detail dazu nötig wären und welche 
Mittel zur Verfügung gestellt werden müssen. 

Weiter stellt Stadträtin Stolz den Antrag 

Das Personal beim Kommunalen Ordnungsdienst (KOD) soll um 8 Personen auf insge-
samt 16 Personen aufgestockt werden. 

Stadtrat Lachenauer stellt bezüglich des KOD folgenden Antrag: 

Das Personal beim Kommunalen Ordnungsdienst (KOD) soll um 6 Personen auf insge-
samt 14 Personen aufgestockt werden. 

Am Ende der Diskussion ruft Oberbürgermeister Dr. Würzner die gestellten Anträge zur 
Abstimmung auf: 

Stadtrat Holschuh zieht den Geschäftsordnungsantrag  

die Vorlage heute ohne Beschluss in den Gemeinderat zu geben, 

zurück. 
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Oberbürgermeister Dr. Würzner stellt daraufhin die Punkte des SPD-Antrages ge-

trennt zur Abstimmung: 

1. Die Rechtsverordnung der Stadt Heidelberg über die Verlängerung der Sperrzeit wird 
aufgehoben. Damit gilt die Landesregelung.  

Abstimmungsergebnis: beschlossen mit 11:05:01 Stimmen 

Bei Punkt 2 des SPD-Antrages geht es um die Aufstockung des KOD. Da es hierzu meh-
rere Anträge gibt, werden diese von Oberbürgermeister Dr. Würzner wie folgt zur Ab-
stimmung gestellt: 

Antrag Stadträtin Stolz: 

Das Personal beim Kommunalen Ordnungsdienst (KOD) soll um 8 Personen auf insge-
samt 16 Personen aufgestockt werden. 

Abstimmungsergebnis: abgelehnt mit 03:14:00 Stimmen 

Antrag Stadtrat Lachenauer: 

Das Personal beim Kommunalen Ordnungsdienst (KOD) soll um 6 Personen auf insge-
samt 14 Personen aufgestockt werden. 

Abstimmungsergebnis: abgelehnt mit 03:14:00 Stimmen 

Antrag SPD-Fraktion: 

2. Beim kommunalen Ordnungsdienst erfolgt eine Personalaufstockung von bisher ins-
gesamt 8 Personen auf mindestens 12 Personen. Das zusätzliche Personal ist in den 
Gebieten einzusetzen, in denen die vorliegende Lärmberechnung Richtwertüber-
schreitungen der TA-Lärm angibt.  

Abstimmungsergebnis: einstimmig beschlossen 

Im Anschluss werden die Punkte 3-5 des SPD-Antrages gemeinsam abgestimmt: 

3. In den Gebieten, in denen die vorliegende Lärmberechnung Richtwertüberschreitun-
gen der TA-Lärm angibt, ist der Einsatz von Deeskalationsteams zu prüfen. 

4. Die Stadtverwaltung wird beauftragt, bis zur Gemeinderatssitzung am 18.12.2014 ei-
nen Fahrplan für die Nachtbusse vorzulegen, der die Schließzeiten nach der Landes-
regelung berücksichtigt und Stoßzeiten weitestgehend vermeidet. Die damit verbun-
den Kosten sind anzugeben.  
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5. Nach einer Testphase der Maßnahmen Nr. 1 bis 4 mit der Dauer von einem Jahr ist 
durch die Stadtverwaltung zu prüfen, ob mit Hilfe dieser Maßnahmen die Richtwerte 
der TA-Lärm eingehalten werden. Nach Vorliegen dieser Ergebnisse wird der Ge-
meinderat gegebenenfalls erneut über eine Regelung der Sperrzeiten entscheiden. 

Abstimmungsergebnis: einstimmig beschlossen 

Am Ende der Abstimmungen sagt Oberbürgermeister Dr. Würzner auf Nachfrage von 
Stadtrat Dr. Weiler-Lorentz zu, bis zu den Haushaltsberatungen zu prüfen, ob ein Pro-
gramm für Lärmschutz mit Lärmschutzfenstern in der Kernaltstadt aufgelegt werden kön-
ne und mit welchen Kosten dies verbunden sei.  

Aufgrund der Abstimmungen und der Zusage des Oberbürgermeisters kommen der An-
trag von Stadträtin Stolz hinsichtlich des passiven Lärmschutzes und der Beschlussvor-
schlag des Bezirksbeirates nicht mehr zur Abstimmung. 

Beschlussempfehlung des Haupt- und Finanzausschusses: 

1. Die Rechtsverordnung der Stadt Heidelberg über die Verlängerung der Sperrzeit wird 
aufgehoben. Damit gilt die Landesregelung.  

2. Beim kommunalen Ordnungsdienst erfolgt eine Personalaufstockung von bisher ins-
gesamt 8 Personen auf mindestens 12 Personen. Das zusätzliche Personal ist in den 
Gebieten einzusetzen, in denen die vorliegende Lärmberechnung Richtwertüber-
schreitungen der TA-Lärm angibt.  

3. In den Gebieten, in denen die vorliegende Lärmberechnung Richtwertüberschreitun-
gen der TA-Lärm angibt, ist der Einsatz von Deeskalationsteams zu prüfen. 

4. Die Stadtverwaltung wird beauftragt, bis zur Gemeinderatssitzung am 18.12.2014 ei-
nen Fahrplan für die Nachtbusse vorzulegen, der die Schließzeiten nach der Landes-
regelung berücksichtigt und Stoßzeiten weitestgehend vermeidet. Die damit verbun-
den Kosten sind anzugeben.  

5. Nach einer Testphase der Maßnahmen Nr. 1 bis 4 mit der Dauer von einem Jahr ist 
durch die Stadtverwaltung zu prüfen, ob mit Hilfe dieser Maßnahmen die Richtwerte 
der TA-Lärm eingehalten werden. Nach Vorliegen dieser Ergebnisse wird der Ge-
meinderat gegebenenfalls erneut über eine Regelung der Sperrzeiten entscheiden. 

Außerdem ergeht folgender Arbeitsauftrag: 

Bis zu den Haushaltsberatungen ist zu prüfen, ob ein Programm für Lärmschutz mit 
Lärmschutzfenstern in der Kernaltstadt aufgelegt werden kann und mit welchen Kosten 
dies verbunden ist. 

gezeichnet 

Dr. Eckart Würzner 
Oberbürgermeister 

 

Ergebnis: Zustimmung zur Beschlussempfehlung mit Änderung und  

 Arbeitsauftrag 
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Sitzung des Gemeinderates vom 18.12.2014 

Ergebnis der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates am 18.12.2014: 

14 Sperrzeit in der Heidelberger Altstadt 
hier: Erlass einer neuen Rechtsverordnung 

Beschlussvorlage 0290/2014/BV 

Die Stadträte Rothfuß und Steinbrenner nehmen wegen Befangenheit nicht an der Bera-
tung teil und verlassen den Sitzungsbereich. 

Als Tischvorlage wird eine neue Beschlussempfehlung (Punkt 1) mit einer modifizierten 
Begründung vorgelegt. Die neue Beschlussempfehlung stellt im Ergebnis eine – vom ur-
sprünglichen Verwaltungsvorschlag abweichende - Abwägungsentscheidung aufgrund 
der vorangegangenen Beratungen dar.  

Anlage 11 zur Drucksache 0290/2014/BV: 

1. Der Gemeinderat beschließt auf der Grundlage der schalltechnischen Untersuchung 
vom 22. Oktober 2014 und der modifizierenden Begründung die als Anlage 1 NEU 
beigefügte „Verordnung zur Aufhebung der Rechtsverordnung der Stadt Heidelberg 
über die Verlängerung der Sperrzeit im Bereich der Altstadt“. Damit gilt die Landesre-
gelung.  

Zudem werden folgende Anträge der Bunten Linke als Tischvorlage verteilt: 

Anlage 9 zur Drucksache 0290/2014/BV: 

Der Gemeinderat vertagt die Beschlussfassung zum Tagesordnungspunkt „Sperrzeit in 
der Heidelberger Altstadt“ 

Anlage 10 zur Drucksache 0290/2014/BV: 

Der Gemeinderat möge beschließen:  

1. Der Gemeinderat erlässt die als Anlage 1 der Drucksache 0290/2014/BV beigefügte 
neue „Rechtsverordnung der Stadt Heidelberg über die Verlängerung der Sperrzeit in 
der Altstadt“.  

2. Als aktive Maßnahme zur weiteren Lärmminderung (Erhöhung der Präsenz von Kon-
trollpersonal zur Nachtzeit) wird eine Aufstockung des Kommunalen Ordnungsdiens-
tes von bisher 8 Personen um 8 Personen angestrebt. Über die Bereitstellung der für 
die Stellenschaffungen erforderlichen Personalaufwendungen wird im Rahmen der 
Beschlussfassung zum Haushaltsplan 2015/2016 entschieden.  

3. Der Oberbürgermeister prüft und berichtet, in welcher Weise und in welchem Umfang 
ein Programm zur Bezuschussung von Lärmschutzfenstern in besonders lärmbelaste-
ten Bereichen der Kernaltstadt aufgestellt werden kann. Über die Bereitstellung der 
Mittel für ein solches Programm wird im Rahmen der Beschlussfassung zum Haus-
haltsplan 2015/2016 entschieden.  

Zu der im Vertagungsantrag der Bunten Linke ausgeführten Begründung verliest Bürger-
meister Erichson die Stellungnahme des Rechtsamtes, aufgrund derer er empfiehlt, den 
Vertagungsantrag abzulehnen. 
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Stadträtin Stolz erläutert den Vertagungsantrag der Bunten Linke. 

Gemäß Geschäftsordnung des Gemeinderates ist eine Unterstützung von 3 Mitgliedern 
erforderlich. Auf Nachfrage von Oberbürgermeister Dr. Würzner wird der Vertagungsan-
trag nur von 2 Gemeinderatsmitgliedern und daher nicht ausreichend unterstützt. Somit 
wird der Vertagungsantrag nicht zur Abstimmung gestellt. 

Es melden sich zu Wort: 
Stadträtin Deckwart-Boller, Stadtrat Grasser, Stadtrat Breer, Stadträtin Marggraf, Stadträ-
tin Dr. Lorenz, Stadtrat Dr. Gradel, Stadtrat Lachenauer, Stadtrat Pfeiffer, Stadtrat 
Kutsch, Stadträtin Mirow, Stadträtin Stolz, Stadtrat Dr. Loukopoulos, Stadträtin Prof. Dr. 
Schuster 

In der Diskussion werden unter anderem folgende Punkte angesprochen: 

 Wichtig sei, einen Kompromiss herbeizuführen. Einen solchen sehe man in der neuen 
Beschlussempfehlung nicht. Vielmehr befürchte man, dass sich die Fronten verhär-
ten. 

 Die Fortführung des Runden Tisches werde begrüßt. Das 58-Punkte-Programm muss 
weiterhin umgesetzt werden. 

 Die Interessen der Anwohner, der Gastwirte und deren Besucher müssen weitestge-
hend in Einklang gebracht werden. 

 Mit der Landesregelung erhoffe man sich eine Entzerrung der Besucher.  

 Es gibt Bundesländer, in denen es keine Sperrzeit gibt.  

 Die zusätzlichen Mitarbeiter des Kommunalen Ordnungsdienstes (KOD) sollten aus-
schließlich in der Altstadt und in der Nacht eingesetzt werden. 

 Die Wahrscheinlichkeit für Randale, für Lärm und Schlägereien werde größer, je län-
ger Alkohol konsumiert werde. 

 Wer in die Altstadt zieht, müsse sich über die Lage vor Ort informieren. 

 Sollten die geplanten Maßnahmen zu keiner Lärmreduzierung führen, müsse sich der 
Gemeinderat erneut dieses Themas annehmen. 

Im Verlauf der Diskussion werden verschiedene Anträge gestellt: 

Stadtrat Grasser beantragt, den Begründungstext der neuen Beschlussempfehlung 

(oben genannte Tischvorlage zur Drucksache 0290/2014/BV) inklusive der aufgeführten 6 
Punkte mit folgenden Änderungen und Ergänzungen zu beschließen: 

Nach ausführlicher Anhörung aller Betroffenen beziehungsweise deren Interessensver-
bände und Initiativen in einem vorgeschalteten Anhörungstermin und intensiver Beratung 
im Gremienlauf sollen nach Abwägung aller Umstände mit der Aufhebung der bisherigen 
Sperrzeitverordnung in der gesamten Heidelberger Altstadt die allgemeinen Sperrzeiten 
nach § 9 der Gaststättenverordnung Baden-Württemberg gelten. Dieses Ergebnis wird 
zusammengefasst wie folgt begründet:  

Zwar lassen sich nach der schalltechnischen Untersuchung an bestimmten Stellen der 
Altstadt Überschreitungen der Richtwerte der TA-Lärm feststellen. Jedoch überwiegen im 
Er-gebnis die Interessen der Gaststättenbesucher und Gastwirte die Interessen der An-
wohner.  
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1. Zur Erhaltung der besonderen Attraktivität der räumlichen Gaststättensituation in der 
Heidelberger Altstadt und zur Vermeidung empfindlicher Umsatzeinbußen der Gast-
stättenbetreiber sind die festgestellten Lärmbeeinträchtigungen der Anwohner hinzu-
nehmen. Die erhöhten Richtwertüberschreitungen (bis zu 15 dBA) treten nur in weni-
gen Straßen und kleinräumig vor drei Diskotheken auf. Dabei wird nirgends die 
Schwelle zur Gesundheitsgefahr (über 60 dbA) überschritten und es handelt sich nicht 
um Dauerpegel. Damit besteht insbesondere kein Grund, für die Altstadt großflächig 
einen Sperrzeitbereich festzulegen.  

2. Auf die Festlegung eines kleineren Sperrzeitbereichs wird verzichtet, weil mit dem 
Wegfall des bisherigen Sperrzeitbeginns um 2 beziehungsweise 3 Uhr und der Aus-
dehnung der Öffnungszeiten bis zum Beginn der allgemeinen Sperrzeit eine Flexibili-
sierung/Entzerrung erreicht wird. Die bisherigen Lärmspitzen zum Sperrzeitbeginn, 
die dadurch entstehen, dass die zu diesem Zeitpunkt noch zahlreichen Gäste sich alle 
gleichzeitig in den öffentlichen Raum begeben, werden entschärft beziehungsweise 
entfallen. Auch die Wanderungsbewegungen zu aufgrund von Ausnahmeregelungen 
noch geöffneten Betrieben entfallen.  

3. Anstelle einer verlängerten Sperrzeit werden bei störenden Betrieben und vorliegen-
den Anwohnerbeschwerden verstärkt Einzelmaßnahmen geprüft und umgesetzt (zum 
Beispiel individuelle Sperrzeitverlängerungen, sonstige Auflagen nach § 5 Gaststät-
tengesetz).  

4. Das durch den „Runden Tisch Altstadt“ zusammengestellte Maßnahmenpaket „58-
Punkte-Katalog“ wird weiter umgesetzt und insbesondere die dort festgehaltenen 
Maßnahmen zur Lärmreduzierung im Sinne eines Lärmminderungskonzeptes ange-
wandt.  

5. Die zusätzlichen Mitarbeiter des Kommunalen Ordnungsdienstes werden aus-
schließlich in der Altstadt eingesetzt. Die personelle Aufstockung des Kommunalen 

Ordnungsdienstes führt einerseits durch die dann mögliche stärkere Präsenz in der 
Altstadt zu einer Minderung des Lärms durch die Personen im öffentlichen Raum 
(zum Beispiel Platzverweise, Ermahnungen). Gleichzeitig wird der Kommunale Ord-
nungsdienst verstärkt über die individuelle Situation vor Ort berichten können und 
damit die rechtliche Umsetzung der oben genannten einzelfallbezogenen Maßnah-
men unterstützen. In der Folge kann auch die Beachtung dieser Einzelverfügungen 
beziehungsweise der allgemeinen rechtlichen Bestimmungen überwacht werden.  

6. Folgende weitere unterstützende Maßnahmen werden von der Verwaltung geprüft:  
 
• Einsatz von Deeskalationsteams, um in den Bereichen mit auffälligen Lärmwerten 
eine weitere Beruhigung zu erreichen.  
 
• Optimierung des Fahrplans der Nachtbusse („Moonliner“) zur Vermeidung von Stoß-
zeiten.  
 
• Programm für Lärmschutz mit Lärmschutzfenstern  

7. Nach einem Jahr legt die Stadtverwaltung dem Gemeinderat einen Bericht vor, 
ob und wie weit die oben aufgeführten Maßnahmen zu einer Lärmreduzierung 
geführt haben. Auf Grundlage dieses Berichtes wird der Gemeinderat erneut 
über eine Sperrzeitverordnung und weitere Maßnahmen entscheiden, wenn eine 
negative Lärmentwicklung festgestellt wird. 
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Stadtrat Dr. Gradel schlägt vor, bereits schon nach einem halben Jahr einen Bericht 

vorzulegen. 

Stadtrat Kutsch beantragt 

eine bessere Schulung des KOD, in der die Erfahrungen der Anwohner, der Gastwirte 
und Besucher der Altstadt einbezogen werden. 

Oberbürgermeister Dr. Würzner teilt mit, dass der Einsatz der zusätzlichen KOD-
Mitarbeiter nicht ausschließlich für die Altstadt erfolgen könne. Es könne durchaus sein, 
dass die Mitarbeiter bei Bedarf auch an anderen Örtlichkeiten, wie zum Beispiel die 
Neckarwiese, eingesetzt werden müssen. 

Weiter macht er deutlich, dass es – bezüglich des Vorschlags von Stadtrat Dr. Gradel – 
realistischer sei, einen Bericht erst in einem Jahr und nicht nach einem halben vorzule-
gen.  

Stadträtin Stolz teilt mit, ihr Antrag (= von der Verwaltung ursprünglich vorgelegte Sperr-
zeitverordnung) werde aufrechterhalten und bittet, diesen getrennt zur Abstimmung zu 
stellen (Anlage 10 zur Drucksache 0290/2014/BV). 

Stadtrat Grasser modifiziert seinen Antrag dahingehend, dass der Einsatz der zusätzli-

chen KOD-Mitarbeiter schwerpunktmäßig in der Altstadt erfolge. Des Weiteren fragt er 
nach, ob die Aufstockung der KOD-Mitarbeiter im Beschluss weiter enthalten sei. 

Bürgermeister Erichson erläutert, dass der Antrag von Stadtrat Grasser von der Verwal-
tung weitestgehend übernommen werden könne. Bezüglich der KOD-Mitarbeiter werde 
unter Punkt 5 ergänzt: „Die personelle Aufstockung des Kommunalen Ordnungsdienstes 
um mindestens 4 Personen führt einerseits….“. Am Ende des gleichen Absatzes werde 
der Satz „Die zusätzlichen Mitarbeiter des KOD werden überwiegend nachts in der Alt-

stadt eingesetzt.“ angefügt. 

Hinsichtlich der von Stadtrat Kutsch beantragten Schulung der KOD-Mitarbeiter teilt Bür-
germeister Erichson mit, dass die Mitarbeiter eine ausführliche Ausbildung an der Poli-
zeiakademie in Bruchsal durchlaufen. Sie brauchen keine zusätzliche Fortbildung. Dieser 
Antrag sei den Mitarbeitern gegenüber unfair und sollte nicht zur Abstimmung gestellt 
werden. 

Stadtrat Kutsch zieht daraufhin seinen Antrag zurück. 

Oberbürgermeister Dr. Würzner stellt den Antrag der Bunte Linke getrennt zur 

Abstimmung: 

1. Der Gemeinderat erlässt die als Anlage 1 der Drucksache 0290/2014/BV beige-
fügte neue „Rechtsverordnung der Stadt Heidelberg über die Verlängerung der 
Sperrzeit in der Altstadt“.  

Abstimmungsergebnis: mit 6 : 38 : 2 Stimmen abgelehnt 
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2. Als aktive Maßnahme zur weiteren Lärmminderung (Erhöhung der Präsenz von 
Kontrollpersonal zur Nachtzeit) wird eine Aufstockung des Kommunalen Ord-
nungsdienstes von bisher 8 Personen um 8 Personen angestrebt. Über die Be-
reitstellung der für die Stellenschaffungen erforderlichen Personalaufwendungen 
wird im Rahmen der Beschlussfassung zum Haushaltsplan 2015/2016 entschie-
den.  

Abstimmungsergebnis: mit 4 : 42 : 0  Stimmen abgelehnt 

3. Der Oberbürgermeister prüft und berichtet, in welcher Weise und in welchem Um-
fang ein Programm zur Bezuschussung von Lärmschutzfenstern in besonders 
lärmbelasteten Bereichen der Kernaltstadt aufgestellt werden kann. Über die Be-
reitstellung der Mittel für ein solches Programm wird im Rahmen der Beschluss-
fassung zum Haushaltsplan 2015/2016 entschieden.  

Abstimmungsergebnis: mit 16 : 28 : 2  Stimmen abgelehnt 

Danach folgt die Abstimmung über den in der Beratung modifizierten SPD-Antrag 

(Tischvorlage mit der in der Begründung genannten 6 beziehungsweise ergänzten 7 
Punkten): 

Der Gemeinderat beschließt auf Grundlage der schalltechnischen Untersuchung vom 22. 
Oktober 2014 und der modifizierten Begründung die als Anlage 1_NEU beigefügte „Ver-
ordnung zur Aufhebung der Rechtsverordnung der Stadt Heidelberg über die Verlänge-
rung der Sperrzeit im Bereich der Altstadt.“ Damit gilt die Landesregelung. 

Nach ausführlicher Anhörung aller Betroffenen beziehungsweise deren Interessensver-
bände und Initiativen in einem vorgeschalteten Anhörungstermin und intensiver Beratung 
im Gremienlauf sollen nach Abwägung aller Umstände mit der Aufhebung der bisherigen 
Sperrzeitverordnung in der gesamten Heidelberger Altstadt die allgemeinen Sperrzeiten 
nach § 9 der Gaststättenverordnung Baden-Württemberg gelten. Dieses Ergebnis wird 
zusammengefasst wie folgt begründet:  

Nach der schalltechnischen Untersuchung lassen sich an bestimmten Stellen der 
Altstadt Überschreitungen der Richtwerte der TA-Lärm feststellen.  

1. Zur Erhaltung der besonderen Attraktivität der räumlichen Gaststättensituation in der 
Heidelberger Altstadt und zur Vermeidung empfindlicher Umsatzeinbußen der Gast-
stättenbetreiber sind die festgestellten Lärmbeeinträchtigungen der Anwohner hinzu-
nehmen. Die erhöhten Richtwertüberschreitungen (bis zu 15 dBA) treten nur in weni-
gen Straßen und kleinräumig vor drei Diskotheken auf. Dabei wird nirgends die 
Schwelle zur Gesundheitsgefahr (über 60 dBA) überschritten und es handelt sich 
nicht um Dauerpegel. Damit besteht insbesondere kein Grund, für die Altstadt groß-
flächig einen Sperrzeitbereich festzulegen.  

2. Auf die Festlegung eines kleineren Sperrzeitbereichs wird verzichtet, weil mit dem 
Wegfall des bisherigen Sperrzeitbeginns um 2 beziehungsweise 3 Uhr und der Aus-
dehnung der Öffnungszeiten bis zum Beginn der allgemeinen Sperrzeit eine Flexibili-
sierung/Entzerrung erreicht wird. Die bisherigen Lärmspitzen zum Sperrzeitbeginn, 
die dadurch entstehen, dass die zu diesem Zeitpunkt noch zahlreichen Gäste sich alle 
gleichzeitig in den öffentlichen Raum begeben, werden entschärft beziehungsweise 
entfallen. Auch die Wanderungsbewegungen zu aufgrund von Ausnahmeregelungen 
noch geöffneten Betrieben entfallen.  
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3. Anstelle einer verlängerten Sperrzeit werden bei störenden Betrieben und vorliegen-
den Anwohnerbeschwerden verstärkt Einzelmaßnahmen geprüft und umgesetzt (zum 
Beispiel individuelle Sperrzeitverlängerungen, sonstige Auflagen nach § 5 Gaststät-
tengesetz).  

4. Das durch den „Runden Tisch Altstadt“ zusammengestellte Maßnahmenpaket „58-
Punkte-Katalog“ wird weiter umgesetzt und insbesondere die dort festgehaltenen 
Maßnahmen zur Lärmreduzierung im Sinne eines Lärmminderungskonzeptes ange-
wandt.  

5. Die personelle Aufstockung des Kommunalen Ordnungsdienstes um mindestens 4 
Personen führt einerseits durch die dann mögliche stärkere Präsenz in der Altstadt zu 

einer Minderung des Lärms durch die Personen im öffentlichen Raum (zum Beispiel 
Platzverweise, Ermahnungen). Gleichzeitig wird der Kommunale Ordnungsdienst ver-
stärkt über die individuelle Situation vor Ort berichten können und damit die rechtliche 
Umsetzung der oben genannten einzelfallbezogenen Maßnahmen unterstützen. In 
der Folge kann auch die Beachtung dieser Einzelverfügungen beziehungsweise der 
allgemeinen rechtlichen Bestimmungen überwacht werden. Die zusätzlichen Mitar-
beiter des Kommunalen Ordnungsdienstes werden überwiegend nachts in der 
Altstadt eingesetzt. 

6. Folgende weitere unterstützende Maßnahmen werden von der Verwaltung geprüft:  
 
• Einsatz von Deeskalationsteams, um in den Bereichen mit auffälligen Lärmwerten 
eine weitere Beruhigung zu erreichen.  
 
• Optimierung des Fahrplans der Nachtbusse („Moonliner“) zur Vermeidung von Stoß-
zeiten.  
 
• Programm für Lärmschutz mit Lärmschutzfenstern  

7. Nach einem Jahr legt die Stadtverwaltung dem Gemeinderat einen Bericht vor, 
ob und wie weit die oben aufgeführten Maßnahmen zu einer Lärmreduzierung 
geführt haben. Auf Grundlage dieses Berichtes wird der Gemeinderat erneut 
über eine Sperrzeitverordnung und weitere Maßnahmen entscheiden, wenn eine 
negative Lärmentwicklung festgestellt wird. 

Abstimmungsergebnis: mit 34 : 12 Stimmen beschlossen 

Beschluss des Gemeinderates: 

Der Gemeinderat beschließt auf Grundlage der schalltechnischen Untersuchung vom 22. 
Oktober 2014 und der modifizierten Begründung die als Anlage 1_NEU beigefügte „Ver-
ordnung zur Aufhebung der Rechtsverordnung der Stadt Heidelberg über die Verlänge-
rung der Sperrzeit im Bereich der Altstadt.“ Damit gilt die Landesregelung. 

Nach ausführlicher Anhörung aller Betroffenen beziehungsweise deren Interessensver-
bände und Initiativen in einem vorgeschalteten Anhörungstermin und intensiver Beratung 
im Gremienlauf sollen nach Abwägung aller Umstände mit der Aufhebung der bisherigen 
Sperrzeitverordnung in der gesamten Heidelberger Altstadt die allgemeinen Sperrzeiten 
nach § 9 der Gaststättenverordnung Baden-Württemberg gelten. Dieses Ergebnis wird 
zusammengefasst wie folgt begründet:  
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Nach der schalltechnischen Untersuchung lassen sich an bestimmten Stellen der Alt-
stadt Überschreitungen der Richtwerte der TA-Lärm feststellen.  

1. Zur Erhaltung der besonderen Attraktivität der räumlichen Gaststättensituation in der 
Heidelberger Altstadt und zur Vermeidung empfindlicher Umsatzeinbußen der Gast-
stättenbetreiber sind die festgestellten Lärmbeeinträchtigungen der Anwohner hinzu-
nehmen. Die erhöhten Richtwertüberschreitungen (bis zu 15 dBA) treten nur in weni-
gen Straßen und kleinräumig vor drei Diskotheken auf. Dabei wird nirgends die 
Schwelle zur Gesundheitsgefahr (über 60 dBA) überschritten und es handelt sich 
nicht um Dauerpegel. Damit besteht insbesondere kein Grund, für die Altstadt groß-
flächig einen Sperrzeitbereich festzulegen.  

2. Auf die Festlegung eines kleineren Sperrzeitbereichs wird verzichtet, weil mit dem 
Wegfall des bisherigen Sperrzeitbeginns um 2 beziehungsweise 3 Uhr und der Aus-
dehnung der Öffnungszeiten bis zum Beginn der allgemeinen Sperrzeit eine Flexibili-
sierung/Entzerrung erreicht wird. Die bisherigen Lärmspitzen zum Sperrzeitbeginn, 
die dadurch entstehen, dass die zu diesem Zeitpunkt noch zahlreichen Gäste sich alle 
gleichzeitig in den öffentlichen Raum begeben, werden entschärft beziehungsweise 
entfallen. Auch die Wanderungsbewegungen zu aufgrund von Ausnahmeregelungen 
noch geöffneten Betrieben entfallen.  

3. Anstelle einer verlängerten Sperrzeit werden bei störenden Betrieben und vorliegen-
den Anwohnerbeschwerden verstärkt Einzelmaßnahmen geprüft und umgesetzt (zum 
Beispiel individuelle Sperrzeitverlängerungen, sonstige Auflagen nach § 5 Gaststät-
tengesetz).  

4. Das durch den „Runden Tisch Altstadt“ zusammengestellte Maßnahmenpaket „58-
Punkte-Katalog“ wird weiter umgesetzt und insbesondere die dort festgehaltenen 
Maßnahmen zur Lärmreduzierung im Sinne eines Lärmminderungskonzeptes ange-
wandt.  

5. Die personelle Aufstockung des Kommunalen Ordnungsdienstes um mindestens 4 
Personen führt einerseits durch die dann mögliche stärkere Präsenz in der Altstadt zu 
einer Minderung des Lärms durch die Personen im öffentlichen Raum (zum Beispiel 
Platzverweise, Ermahnungen). Gleichzeitig wird der Kommunale Ordnungsdienst ver-
stärkt über die individuelle Situation vor Ort berichten können und damit die rechtliche 
Umsetzung der oben genannten einzelfallbezogenen Maßnahmen unterstützen. In 
der Folge kann auch die Beachtung dieser Einzelverfügungen beziehungsweise der 
allgemeinen rechtlichen Bestimmungen überwacht werden. Die zusätzlichen Mitarbei-
ter des Kommunalen Ordnungsdienstes werden überwiegend nachts in der Altstadt 
eingesetzt. 

6. Folgende weitere unterstützende Maßnahmen werden von der Verwaltung geprüft:  
 
• Einsatz von Deeskalationsteams, um in den Bereichen mit auffälligen Lärmwerten 
eine weitere Beruhigung zu erreichen.  
 
• Optimierung des Fahrplans der Nachtbusse („Moonliner“) zur Vermeidung von Stoß-
zeiten.  
 
• Programm für Lärmschutz mit Lärmschutzfenstern  
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7. Nach einem Jahr legt die Stadtverwaltung dem Gemeinderat einen Bericht vor, ob 
und wie weit die oben aufgeführten Maßnahmen zu einer Lärmreduzierung geführt 
haben. Auf Grundlage dieses Berichtes wird der Gemeinderat erneut über eine Sperr-
zeitverordnung und weitere Maßnahmen entscheiden, wenn eine negative Lärment-
wicklung festgestellt wird. 

gezeichnet 
Dr. Eckart Würzner 
Oberbürgermeister 

 

Ergebnis: beschlossen mit Ergänzung und Arbeitsauftrag an die Verwaltung 
Ja 34  Nein 12  Befangen 2   
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Begründung: 

1 .  H i s t o r i e  /  A n l a s s  

1.1 Rückblick  

Vor dem Hintergrund der Entwicklung in der Heidelberger Altstadt -insbesondere „Lärm, Dreck, 
Randale“- haben in den Jahren 2009 und 2010 unter Beteiligung verschiedenster Interessens-
gruppierungen und -vertreter mehrere Sitzungen des Runden Tisches „Pro Altstadt“ stattgefun-
den. Im dort entwickelten Maßnahmenpaket (58-Punkte-Plan) ist u.a. der Erlass einer Sperrzeit-
verordnung für die Heidelberger Altstadt zur Verbesserung der für die Anwohner nicht mehr ak-
zeptablen Gesamtsituation enthalten. 
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 17.12.2009, abweichend von der neuen Landesrege-
lung, die den Beginn der allgemeinen Sperrzeit zum 01.01.2010 auf 3 Uhr bzw. 5 Uhr am Wo-
chenende festgelegt hat, zum gleichen Zeitpunkt und zum Schutze der Anwohner vor Belästi-
gungen (Lärm, Dreck, Randale) die Rechtsverordnung über die Verlängerung der Sperrzeit in der 
Altstadt beschlossen. Nach dieser Rechtsverordnung beginnt die Sperrzeit in der Heidelberger 
Altstadt um 2 Uhr bzw. 3 Uhr am Wochenende (siehe hierzu Drucksache 0372/2009/BV). 
Die geltende Sperrzeitverordnung und die umgesetzten Maßnahmen des 58-Punkte-Plans haben 
nach Ansicht aller Parteien dazu beigetragen, dass sich in den Folgejahren die Gesamtsituation 
in der Altstadt verbessert hat. 

1.2 Klageverfahren 

Im Juli 2010 wurde von einem Anwohnerehepaar aus der Kettengasse eine Klage beim Verwal-
tungsgericht Karlsruhe erhoben, mit dem Ziel eine Änderung der städtischen Verordnung hin zu 
noch anwohnerfreundlicheren Sperrzeiten (Vorverlegung um jeweils eine Stunde) zu erreichen. 
Nachdem die Kläger vor dem Verwaltungsgericht Karlsruhe im Jahr 2011 noch wegen fehlender 
Klagebefugnis unterlegen sind, hat der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (VGH) im 
Jahr 2013 aufgrund neuer Maßstäbe zu Sperrzeitverordnungen (die zuvor die Sperrzeitverord-
nung der Stadt Kehl zu Fall gebracht hatten) die Berufung zugelassen und dargestellt, dass die 
vorliegende Sperrzeitverordnung für die Heidelberger Altstadt mit Rechtsfehlern behaftet ist, die 
korrigiert werden müssen.  
 
Nach Ansicht des Gerichts fehlt bisher eine schalltechnische Untersuchung als notwendige Tat-
sachengrundlage. Das Gericht machte unmissverständlich klar, dass deshalb in einem evtl. Urteil 
zu erwarten sei, dass die Stadt verpflichtet werden würde, eine schalltechnische Untersuchung 
(Lärmberechnung) einzuholen und danach erneut über die Sperrzeit zu entscheiden. Als Beispiel 
für eine solche Lärmberechnung wurde eine Berechnung herangezogen, die für die Stadt Augs-
burg im Jahr 2009 erstellt wurde. 
Zur Vermeidung einer Verurteilung und einer evtl. drohenden Aufhebung der Sperrzeitverordnung 
hat die Stadt Heidelberg im April 2013 einem vom VGH vorgeschlagenen Vergleich zugestimmt, 
in dem sie sich verpflichtet, eine schalltechnische Untersuchung (Lärmberechnung) zu erstellen 
und auf dieser Grundlage erneut über die Sperrzeit zu entscheiden. Bezüglich der hierfür erfor-
derlichen Vorgaben der Eingangsdaten hat sich die Stadt mit den Klägern ins Benehmen zu set-
zen (siehe hierzu Drucksache 0123/2013/BV bzw. Vergleichstext als Anlage 2). 
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2 .  G u t a c h t e n  

2.1 Beauftragung/Verfahren 

Unter Beachtung der Hinweise des Gerichtes (Beispiels-Gutachten Augsburg) wurden geeignete 
Gutachter ermittelt und der Auftrag für das Gutachten im August 2013 an das Büro Genest und 
Partner Ingenieurgesellschaft mbH, Ludwigshafen, vergeben. In Abstimmung mit dem Gutachter 
und unter Einbindung der Kläger (siehe auch Ziffer 2.4) wurden die notwendigen Eingabepara-
meter festgelegt und ermittelt. Bei dem Gutachten handelt es sich um eine Berechnung des von 
Gaststättenbesuchern ausgehenden Lärms, orientiert an der Gästeanzahl und einer angenom-
menen Fluktuation. Aufwändige konkrete Lärmmessungen schieden vorliegend aus, da eine 
Trennung zwischen gaststättenbezogenen Personenströmen und Personen, die sich gemeinge-
bräuchlich im öffentlichem Raum aufhalten, ohne Gäste von Gaststätten zu sein, messtechnisch 
nicht erfolgen kann. Mit der Berechnung wird sicherge-stellt, dass keine sonstigen Umgebungs-
geräusche bzw. der Lärm von nicht den Gaststätten zuzurechnenden Personen im öffentlichen 
Raum (z.B. „Rucksacktrinker“) berücksichtigt werden.  

2.2 Maßstab und Beurteilung der Immissionen 

Die berechneten Lärmwerte wurden - wie vorgegeben - der nach Auffassung des VGH als 
Richtmaß anzuwendenden TA-Lärm gegenübergestellt.  

Gaststätten unterliegen den Vorschriften des Gaststättengesetzes und den Vorschriften des 
Bundesimmissionsschutzgesetzes, da sie auch nicht genehmigungsbedürftige Anlagen im Sinne 
von § 22 Bundes-Immissionsschutzgesetz darstellen. Die für diese Anlagen geltenden Vorschrif-
ten werden durch das Gaststättengesetz nicht verdrängt, sondern vielmehr gelten beide Vor-
schriften nebeneinander. Durch den sowohl im Gaststättengesetz als auch im Bundes-
Immissionsschutzgesetz verwendeten unbestimmten Rechtsbegriff der schädlichen Umweltein-
wirkungen wird ein einheitlicher Maßstab in der Beurteilung der Immissionen geschaffen. Zur 
Auslegung des unbestimmten Rechtsbegriffes wird die Technische Anleitung Lärm (TA-Lärm) 
herangezogen. Sie gilt für alle auf dem Betriebsgelände hervorgerufenen anlagenbezogenen Ge-
räusche, wozu auch Personen- und Fahrzeuglärm auf dem Betriebsgrundstück zählen. Für Gast-
stätten existiert eine Besonderheit. Nach ständiger Rechtsprechung sind bei Gaststätten die 
durch ihre Gäste auf öffentlichen Verkehrswegen hervorgerufen Geräusche nicht den Verkehrs-
lärmvorschriften zuzuordnen, sondern sie sind Teil der Betriebsgeräusche und nach den Vor-
schriften der TA-Lärm mit den dort geregelten Immissionsrichtwerten zu würdigen, sofern die 
Gäste und der von ihnen hervorgerufene Lärm noch den fraglichen Gaststätten zugeordnet wer-
den können. Sind sie im allgemeinen (Fußgänger-) Verkehr untergegangen, können sie nicht 
mehr den Betreibern der Gaststätten zugeordnet werden, d.h. es endet die Anwendbarkeit der 
TA-Lärm.  
Die Zurechenbarkeit des Gästelärms im öffentlichen Raum ist vorliegend das Problem. In den 
engen Gassen der Heidelberger Altstadt mit vielen Gaststätten halten sich regelmäßig, insbe-
sondere an Wochenenden, viele Personen im öffentlichen Raum auf. Überprüfungen durch das 
Umweltamt und das Bürgeramt der Stadt Heidelberg ergaben regelmäßig, dass sich im öffentli-
chen Raum neben einer Vielzahl von Gästen von Gaststätten stets auch viele Personen aufhal-
ten, die keine Gäste sind, sondern die gemeingebräuchlich die Straße nutzen, oft mitgebrachten 
Alkohol konsumieren oder sich dort einfach zu Zwecken der Kommunikation aufhalten. Weiterhin 
sind seit Jahren Junggesellen- und Jungesellinnen-Abschiede in Mode gekommen, die im öffent-
lichen Raum „feiern“, ohne - in vielen Fällen - zuvor Gäste von Gaststätten gewesen zu sein. Es 
ist nicht von der Hand zu weisen, dass die sich gemeingebräuchlich auf den Straßen aufhalten-
den Menschen durch die von Gaststätten und ihren vielen Gästen hervorgerufene Stimmung in 
der Altstadt angezogen werden, dennoch ist der durch sie hervorgerufene Lärm nicht den Gast-
stätten zuzuordnen, weil sie keine Gäste von Gaststätten sind. Nach der TA-Lärm stellen diese 
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Geräusche Fremdgeräusche dar. Messungen durch das Umweltamt ergaben regelmäßig, dass 
der durch Gaststätten hervorgerufene Anlagenlärm und der Lärm der zurechenbaren Gäste im 
allgemeinen Fußgängerlärm untergegangen ist, bzw. dass es messtechnisch nicht zu ermitteln 
war, wie hoch der Anteil der Fremdgeräusche und der Anteil der der Gaststätte zugeordneten 
Geräusche war. Aus diesem Grund war es vorliegend nach Vorgaben des VGH erforderlich, 
durch eine schalltechnische Berechnung zu ermitteln, wie hoch die durch sich im öffentlichen 
Raum aufhaltenden Gäste von Gaststätten verursachten Lärmanteile sind. 

2.3 Ergebnisse 

Das Gutachten Nr. 123E5, Rev.02 der Werner Genest und Partner mbH „Schalltechnische Un-
tersuchung zu Geräuschimmissionen, die von Gaststättenbesuchern im öffentlichen Raum der 
Heidelberger Altstadt ausgehen“ vom 14.10.2014 ist als Anlage 3 beigefügt.  
Die Auswertung des Gutachtens zeigt einerseits, dass in weiten Teilen des bisherigen Verord-
nungsgebietes die Immissionsrichtwerte der TA-Lärm eingehalten sind bzw. nur leicht (bis zu 5 
dB(A)) überschritten werden. Im westlichen Teil der Hauptstraße liegen teilweise Überschreitun-
gen bis 10 dB(A) vor. In den Kernbereichen mit hoher Gaststättendichte zeigt sich jedoch, dass 
über den gesamten Betrachtungszeitraum Überschreitungen von bis zu 15 dB(A) prognostiziert 
werden. Hier handelt es sich insbesondere um die „Untere Straße“, den Mittelteil der „Hauptstra-
ße“ und die Seitengassen „Heugasse“, „Kettengasse“, Krämergasse“, „Steingasse“ und die „Ley-
ergasse“. Nach dem Eintritt der Sperrzeit gemäß der bisherigen Verordnung um 3 Uhr sind im 
Umfeld der drei vorhandenen Diskotheken mit Sperrzeitverkürzungen bis 5 Uhr (am Wochenen-
de) kleinräumige Richtwertüberschreitungen von bis zu 15 dB(A) zu prognostizieren. 
Im Gutachten siehe hierzu Ziffern 8.1-8.3 bzw. Anlagen 2.1-4.3. 

2.4 Benehmen mit den Klägern/Vergleichspartnern 

Um das im abgeschlossenen Vergleich benannte „Benehmen bezüglich der hierfür erforderlichen 
Vorgaben der Eingangsdaten“ mit den Klägern herzustellen, haben im Vorfeld Abstimmungsge-
spräche mit den Klägern stattgefunden. Hier haben die Kläger mehrfach erklärt, dass das für 
Heidelberg zu erstellende Gutachten (Berechnung) sich möglichst eng an dem auch vom VGH 
eingebrachten Beispiel der Stadt Augsburg orientieren soll. Vertiefende Ermittlungen (z.B. Befra-
gung der Wirte, konkrete Zählungen) wurden abgelehnt. Die konkrete Abstimmung der Ein-
gangsdaten zur Personenanzahl im öffentlichen Raum (je Gaststätte) war im Vorfeld der Berech-
nungserstellung leider nicht möglich, da die Kläger hierzu erst nach Vorlage/Erstellung des Ge-
samtgutachtens Stellung nehmen wollten. Nach Fertigstellung des Gutachtens wurde dieses den 
Klägern unverzüglich zur Stellungnahme zur Verfügung gestellt. Die von den Klägern daraufhin 
vorgelegten Beanstandungen und Hinweise wurden gemeinsam mit dem Gutachter ausführlich 
geprüft und beurteilt. Im Ergebnis war jedoch festzustellen, dass diesen aus fachlicher Sicht nicht 
zugestimmt werden kann und somit eine Fortschreibung des Gutachtens nicht erforderlich ist. 
Aus Sicht der Verwaltung ist das erforderliche Benehmen somit hergestellt und mit der nun fol-
genden erneuten Entscheidung über die Sperrzeitregelung der Vergleich erfüllt. Von Klägerseite 
wird die Erfüllung der Verpflichtung zum „sich ins Benehmen setzen“ weiterhin verneint.  
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2.5 Anhörungen 

Zum ursprünglichen Gutachten vom 25.04.2014 und möglichen Konsequenzen wurde folgenden 
Interessensvertretern/-verbänden und Institutionen die Möglichkeit der Stellungnahme eröffnet: 
- Bürgerinitiative LindA 
- Verein Alt Heidelberg 
- Deutscher Hotel- und Gaststättenverband Baden-Württemberg  
- Industrie- und Handelskammer Rhein-Neckar 
- Polizeipräsidium Mannheim 
 

Die vorgelegten Stellungnahmen und die Sicht der Verwaltung bzw. des Gutachters sind in tabel-
larischer Form in Anlage 3 zusammengestellt.  
Als Folge der Anhörungen wurden geringfügige Änderungen in das Gutachten eingearbeitet. 
Grundlage der Abwägung bzw. des Entscheidungsvorschlages ist die aktualisierte Version des 
Gutachtens vom 14.10.2014. 

3 .  T a t b e s t a n d s v o r a u s s e t z u n g e n  f ü r  e i n e  S p e r r z e i t v e r o r d n u n g  

3.1 Öffentliches Bedürfnis oder besondere örtliche Verhältnisse 

Voraussetzung zum Erlass einer Rechtsverordnung zur generellen Verlängerung der Sperrzeit 
nach § 18 GastG in Verbindung mit § 11 GastVO BW ist das Vorliegen eines öffentlichen Bedürf-
nisses oder besonderer örtlicher Verhältnisse. Die beiden Tatbestandsmerkmale lassen sich 
nicht klar voneinander trennen, wobei den Tatbestandsmerkmalen jeweils eine unterschiedliche 
Gewichtung zukommt, je nachdem, ob die Sperrzeit verkürzt oder verlängert werden soll. Die 
Sperrzeitverkürzung setzt regelmäßig ein öffentliches Bedürfnis und die Sperrzeitverlängerung 
besondere örtliche Verhältnisse voraus. Es ist beiden Rechtsbegriffen aber gemeinsam, dass das 
Gemeinwohl einer Sperrzeitverkürzung oder Sperrzeitverlängerung nicht entgegenstehen darf. 

Beide Tatbestandsmerkmale können daher bei von dem Betrieb von Gaststätten ausgehenden 
Lärmimmissionen eine Verlängerung der Sperrzeit und damit ein Abweichen von der allgemein 
festgesetzten Sperrzeit rechtfertigen.  

3.1.1 Öffentliches Bedürfnis 

Gründe für ein öffentliches Bedürfnis zur Verlängerung der Sperrzeit liegen vor, wenn die Aus-
nutzung der allgemeinen Sperrzeit nicht im Einklang mit der Rechtsordnung oder anderen zu 
wahrenden öffentlichen Belangen steht und damit dem Gemeinwohl zuwiderläuft. Dies ist bei 
Gaststätten gegeben, wenn innerhalb der allgemeinen Sperrzeit die öffentliche Sicherheit und 
Ordnung gefährdet ist, was bedeutet, dass bei der Prüfung dieses Tatbestandsmerkmals auch 
der Schutz gegen schädliche Umwelteinwirkungen in Sinne der §§ 3, 22 Bundes-
Immissionsschutzgesetz (BImSchG) einzubeziehen ist. Schädliche Umwelteinwirkungen sind 
Immissionen, die nach Art, Ausmaß und Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile 
oder erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder Nachbarschaft herbeizuführen. Das 
Tatbestandsmerkmal ist erfüllt, sofern Störungen der Nachtruhe entstehen, die den Nachbarn der 
Gaststättenbetriebe nicht mehr zuzumuten sind. Die Zumutbarkeitsschwelle der Lärmimmissio-
nen beurteilt sich nach ständiger Rechtsprechung für den von Gaststätten hervorgerufenen anla-
genbezogenen und personenbezogenen Lärm nach den nach Baugebieten differenzierten Im-
missionsrichtwerten der TA-Lärm (siehe hierzu auch Ziffer 2.2). Die für die Heidelberger Altstadt 
existierenden Bebauungspläne sind im beigefügten Gutachten Nr. 123E5 G, Rev.02 des Büros 
GENEST und Partner unter Punkt 4 aufgeführt.  
Der Gebietscharakter der Altstadt in Heidelberg wird überwiegend durch Mischgebiete und be-
sondere Wohngebiete geprägt. Die besonderen Wohngebiete werden nach intensiver Überprü-
fung der tatsächlichen Verhältnisse, der Bebauung und insbesondere den bestandsgeschützten 
tatsächlichen Nutzungen nach Abstimmung mit dem Umweltamt, dem Stadtplanungsamt und 
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dem Gutachter schalltechnisch als Mischgebiet eingestuft, sodass sowohl in den Mischgebieten 
als auch in den besonderen Wohngebieten als maßgeblicher Immissionsrichtwert für die Nacht-
zeit 45 dB(A) herangezogen werden kann. Für die innerhalb des derzeitigen Gebietes der Sperr-
zeitverordnung ausgewiesenen allgemeinen und reinen Wohngebiete sind die in der TA-Lärm zur 
Nachtzeit festgesetzten Immissionsrichtwerte von 40 dB(A) und 35 dB (A) heranzuziehen.  

Die vom Gutachter vorgenommene schalltechnische Berechnung und die Ergebnisse sind im 
Gutachten ausführlich und unter Ziffer 2.3 dieser Vorlage knapp dargestellt. Wesentliche Er-
kenntnis ist, dass nur in bestimmten Bereichen, die vorwiegend in der Heidelberger Kernaltstadt 
liegen, die einschlägigen Immissionsrichtwerte überschritten werden. 

Im Ergebnis bedeutet dies, dass das Tatbestandsmerkmal des öffentlichen Bedürfnisses, das als 
Rechtsfolge eine Verlängerung der Sperrzeit auslösen kann, nur in Teilen des bisherigen Gel-
tungsbereiches der Sperrzeitverordnung erfüllt ist.  

3.1.2 Besondere örtliche Verhältnisse 

Beim Tatbestandsmerkmal der besonderen örtlichen Verhältnisse ist bei der anstehenden Frage 
einer Verlängerung der allgemeinen Sperrzeit anhand der Störempfindlichkeit oder Störunemp-
findlichkeit des Gebietes zu prüfen, ob von den Gaststätten im fraglichen Gebiet zur Nachtzeit 
nicht mehr zumutbare Immissionen ausgehen. In der ersten Prüfungsstufe wurde zunächst die 
bauplanungsrechtliche Situation ermittelt und gewürdigt und danach wurden die tatsächlichen 
Verhältnisse, bzw. die tatsächliche Situation in die Prüfung der Störempfindlichkeit der Bereiche 
einbezogen. Besonders zu berücksichtigen war dabei, dass die Heidelberger Altstadt seit langer 
Zeit durch eine Vielzahl an Gaststätten mit unterschiedlichen Angeboten durch ein intensives 
Nachtleben geprägt ist. Viele Heidelberger Bürgerinnen und Bürger und insbesondere die vielen 
in Heidelberg studierenden Menschen nutzen traditionell die Angebote zur Nachtzeit. Wegen des 
hohen Bedarfs an Freizeitvergnügungen wurden bei den früher geltenden strengeren allgemei-
nen Sperrzeiten großzügig Sperrzeitverkürzungen gewährt. Andererseits wohnen in der Altstadt 
viele Personen, so dass teilweise erhebliche Störpotentiale insbesondere an Wochenenden ge-
geben sind. Das Gebiet der bisher geltenden Sperrzeitverordnung umfasst einerseits planungs-
rechtlich unterschiedlich eingestufte Bereiche (siehe 3.1.1), andererseits belegt auch das vorlie-
gende Gutachten ein unterschiedlich starkes Störpotential durch den den Gaststättenbesuchern 
zuzurechnenden Lärm. Unter Würdigung der bauplanungsrechtlichen Situation, den tatsächlichen 
Verhältnissen und den bestandskräftigen Nutzungen haben weite Teile des Gebietes den Cha-
rakter und die Schutzwürdigkeit eines Mischgebietes. Vereinzelt sind bauplanungsrechtlich reine 
und allgemeine Wohngebiete ausgewiesen, die nach wie vor den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechen, so dass dieser Schutzstatus anzusetzen ist.    
Im Bereich der westlichen Hauptstraße und den angrenzenden Seitenstraßen spricht die festge-
stellte Lärmbelastung vor dem Hintergrund der geringeren Gaststättendichte nicht für das flä-
chendeckende Vorliegen besonderer örtlicher Verhältnisse zum Erlass (bzw. zur Beibehaltung) 
einer generellen Sperrzeitverordnung. Hier besteht im Einzelfall die Möglichkeit, gegen beson-
ders störende Betriebe individuell vorzugehen. 
Im Bereich der östlichen Altstadt zeigt sich allerdings ein wesentlich anderes Bild. Die dort vor-
handene Gaststättendichte und die damit korrelierend festgestellten höheren Lärmwerte spre-
chen in mehreren Bereichen für das Vorliegen von besonderen örtlichen Verhältnissen. Auch die 
bereits seit längerer Zeit vorliegenden massiven Anwohnerbeschwerden (s. auch 1.1) deuten in 
diese Richtung.  
Nach den umfangreichen Sanierungsmaßnahmen in der Vergangenheit und den Zielsetzungen 
des Stadtteilrahmenplan Altstadt, der 2006 vom Gemeinderat beschlossen wurde, soll die Alt-
stadt von Heidelberg auch weiterhin als attraktives Wohnquartier erhalten bleiben. Auch die 
stadtplanerischen Festlegungen der letzten Zeit (z.B. B-Plan „Östliche Altstadt“) unterstützen die-
se Entwicklung. Die vor diesem Hintergrund im fraglichen Bereich vorhandene erhebliche Wohn-
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nutzung soll somit auch beibehalten werden und beeinflusst die Schutzwürdigkeit entsprechend. 
Unter diese Schutzwürdigkeit fällt auch die Sicherstellung einer ausreichenden Nachtruhe. 

Die ermittelten Lärmwerte mit Überschreitungen von bis zu 15 dB(A) -somit absolut bis zu maxi-
mal 60 dB(A)- auch während der späten Nachtstunden und die weiter vorliegenden Beeinträchti-
gungen, z.B. auch durch Verschmutzung (wildes Urinieren, Erbrechen), sind mit dieser Schutz-
würdigkeit nicht mehr vereinbar. Dieses Zusammentreffen von intensiver gastronomischer Nut-
zung mit den ermittelten Folgewirkungen und der vorhandenen schutzwürdigen Wohnnutzung 
belegt grundsätzlich das Vorhandensein von besonderen örtlichen Verhältnissen. 
Als Ergebnis bleibt festzuhalten, dass auch das Tatbestandsmerkmal besondere örtliche Verhält-
nisse, das als Rechtsfolge eine Verlängerung der Sperrzeit auslösen kann, nur in Teilen des bis-
herigen Geltungsbereiches der Sperrzeitverordnung erfüllt ist. 

4 .  R e c h t s f o l g e  

In Teilen der Heidelberger Altstadt sind die Tatbestandsvoraussetzungen erfüllt, so dass in die-
sen Bereichen die Sperrzeit durch Rechtsverordnung allgemein verlängert werden kann.  

Die derzeit gültige Rechtsverordnung der Stadt Heidelberg über die Verlängerung der Sperrzeit 
im Bereich der Altstadt vom 17.12.2009 (Heidelberger Stadtblatt vom 23.12.2009) ist teilweise 
rechtswidrig, da die Tatbestbestandsvoraussetzungen der §§ 18 GastG, 11 GastVO nicht im 
ganzen räumlichen Geltungsbereich der Verordnung erfüllt sind. Sie ist zu ändern bzw. zweck-
mäßigerweise aufzuheben.  

4.1 Sachliche Zuständigkeit des Gemeinderats 

§ 1 Absatz 5 GastVO überträgt den Gemeinden die Zuständigkeit für den Erlass von Satzungen 
und Rechtsverordnungen gemäß § 11 GastVO. Nach § 1 Absatz 7 GastVO handelt es sich dabei 
um eine Pflichtaufgabe nach Weisung, die nach § 44 Absatz 3 der Gemeindeordnung BW prinzi-
piell vom Bürgermeister in eigener Zuständigkeit erledigt wird. Abweichend hiervon ist der Ge-
meinderat für den Erlass von Satzungen und Rechtsverordnungen zuständig, soweit gesetzlich 
nichts anderes bestimmt ist. Dies ist nicht der Fall, so dass vorliegend die Zuständigkeit des Ge-
meinderates gegeben ist. 

4.2 Ermessen 

Aufgrund des Vorliegens der Tatbestandsvoraussetzungen in dem abgegrenzten Gebiet hat die 
Gemeinde die Möglichkeit, die Sperrzeit zu verlängern. Bei der Frage, ob und wie die Sperrzeit 
verlängert wird, besteht für die Gemeinde ein Spielraum. Bei der Ausfüllung des gegebenen 
Spielraums ist eine Abwägung der betroffenen Belange vorzunehmen. Dabei sind die ermittelten 
Lärmwerte am Maßstab der TA-Lärm zu bewerten, wobei auch wertende Gesichtspunkte wie die 
Herkömmlichkeit, die soziale Adäquanz und die allgemeine Akzeptanz als Kriterien heranzuzie-
hen sind.  

Zunächst ist zu beachten, dass die oben genannten TA-Lärm-Werte als Richtmaß zu verstehen 
sind und nicht als absolute Grenzwerte, die nicht überschritten werden dürften. Für die Gemeinde 
besteht also auch bei durch Lärmberechnung festgestellten Richtwertüberschreitungen ein Er-
messensspielraum.  
Der Ermessensspielraum endet allerdings, wenn die ermittelten Beeinträchtigungen durch Lärm 
für die Anwohner so gravierend sind, dass die Schwelle zur Gesundheitsgefährdung im Sinne 
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des Art. 2 Abs. 2 Satz 1 des Grundgesetzes überschritten ist. Nach geltender Rechtsprechung 
(Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 23.04.1997 – AZ.: 11 A17/96) ist diese Schwelle bei 
einem Außenpegel von ca. 60 dB(A) allerdings noch nicht überschritten. Auch nach den Ergeb-
nissen des Gutachtens für die Heidelberger Altstadt wird diese Schwelle nicht erreicht.  
Zu berücksichtigen ist ferner, dass bei den rechnerisch ermittelten Immissionen von einer Besu-
cherauslastung je Gaststättentyp ausgegangen worden ist, die typischerweise an Freitagen und 
Samstagen gegeben ist, an denen in der Heidelberger Altstadt ein hohes Besuchsaufkommen 
herrscht. Nach übereinstimmenden Feststellungen des Kommunalen Ordnungsdienstes und des 
Umweltamtes handelt es sich bei den prognostizierten, bzw. berechneten Werten um keine Dau-
erpegel. Vielmehr sind solch hohe Lärmbelastungen in vielen Bereichen der Kernaltstadt insbe-
sondere donnerstags, freitags und samstags, nicht jedoch an den übrigen Werktagen gegeben. 
Hinzu kommt, dass die Frequentierung der Gaststätten bei schlechtem Wetter, insbesondere bei 
Regen, während der Wintermonate, der Ferienzeit oder ähnlicher sich auf die Gastronomie nega-
tiv auswirkenden Faktoren deutlich geringer ist. Nach alledem sind keine ständig andauernden 
und in ihrer Intensität so hohen Lärmimmissionen für die Nachbarschaft gegeben, dass dadurch 
die Schwelle zur Gesundheitsgefährdung überschritten wäre. Eine Entscheidung über eine 
Sperrzeitverordnung, in der zugunsten der Nachbarschaft die allgemeinen Sperrzeiten verlängert 
werden, und zwar in den Bereichen, in denen besondere örtliche Verhältnisse vorliegen, liegt 
nach alledem weiterhin im Ermessen der Gemeinde. 

In die Ermessensentscheidung sind die berührten Belange der Betreiber der Gaststätten, der be-
troffenen Nachbarschaft und der Allgemeinheit sowie die betroffenen Grundrechte gegenüberzu-
stellen und abzuwägen. Ferner ist der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit des gewählten Mittels 
(siehe Ziffer 5) zu berücksichtigen.  

Bei den betroffenen Nachbarn sind das Ruhebedürfnis und die ungestörte Nachtruhe die zentra-
len Belange. Berührte Grundrechte sind das Grundrecht auf Gesundheit (Art. 2 Abs. 2 Satz 1 
GG) sowie des Rechts an Eigentum sowie Nutzung der eigenen Wohnung (Art. 14 Abs. 1 GG). 
Nach Würdigung von Art, Ausmaß und Dauer der Immissionsrichtwertüber-schreitungen und Be-
rücksichtigung des Umstandes, dass es sich um keine Dauerpegel handelt, wird vorliegend nicht 
unmittelbar in den Kernbereich dieser Grundrechte eingegriffen. Dennoch hat die Nachtruhe ein 
besonderes Gewicht, insbesondere an Werktagen, da Berufstätige auf eine gewisse Nachtruhe 
angewiesen sind.  

Dem gegenüberzustellen sind insbesondere die Grundrechte der Gastwirte auf Berufsfreiheit und 
Eigentum (Art. 12 und 14 GG). Danach ist darauf zu achten, dass Sperrzeitver-längerungen nicht 
dazu führen, dass in den Bestand der erlaubten Gewerbeausübung eingegriffen wird, d.h. nicht 
faktisch eine ganze oder teilweise Aufhebung der Gaststättenerlaubnis erfolgt. Der Bestand des 
erlaubten, eingerichteten und ausgeübten Gaststättenbetriebes ist aber nach Art. 14 Absatz 1 
GG nicht in absoluter Weise geschützt, sondern kann durch einfachrechtliche Vorschriften wie 
§ 18 GastG beschränkt werden.  

Eine Sperrzeitverlängerung kommt insbesondere in Betracht, wenn das Ruhebedürfnis der von 
Gaststättenlärm Betroffenen den wirtschaftlichen Belangen der Gastwirte überwiegt.  

Da die Nachtruhe eine überragend wichtige Bedeutung hat, wird nach Abwägung aller Gesichts-
punkte es für sachdienlich und verhältnismäßig gehalten, in einer Rechtsverordnung die allge-
meinen Sperrzeiten der Landesregierung zu verlängern. In den Bereichen, in denen die Tatbe-
standsvoraussetzungen erfüllt sind, wird wegen der von allen Gaststättenbetrieben gemeinsam 
hervorgerufenen schädlichen Umwelteinwirkungen die allgemein in der Verordnung der Landes-
regierung zur Ausführung des Gaststättengesetzes in § 9 Abs. 1 geregelten Sperrzeiten abstrakt- 
generell auf 1 Uhr, in den Nächten zum Samstag und Sonntag auf 3 Uhr festgesetzt.  
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Folgende Gesichtspunkte sind in die Entscheidung über Art und Umfang der Begrenzung der 
Öffnungszeiten zum Schutz der Nachtruhe der Betroffenen eingeflossen: 

1. Nach Anhörung der DEHOGA und IHK Heidelberg würden bei einer weiteren Beschränkung 
der bisher schon reduzierten Öffnungszeiten bei einer Mehrheit der befragten Mitgliedsbetriebe 
(60 %) Umsatzeinbußen zwischen 20% und 90% befürchtet, was auch zu Betriebsschließungen 
führen kann. 

2. Heidelberg mit seiner historischen Altstadt ist bei vielen jungen Menschen, und insbesondere 
bei den vielen Studierenden gerade wegen des attraktiven Nachtlebens sehr beliebt und die An-
gebote werden sehr stark nachgefragt, auch von Touristen. Es besteht ein starker Bedarf und 
wird er nicht befriedigt wird trotzdem gefeiert.  

3. In den letzten Jahren hat sich das Ausgehverhalten der Gäste dahingehend geändert, dass 
das Nachtleben erst gegen 23.00 Uhr oder 24.00 Uhr beginnt. Bei einer drastischen Verlänge-
rung der Sperrzeit würde eine Verlagerung in andere Ortsteile erfolgen, bzw. es besteht die Ge-
fahr, dass sich das bereits sehr beliebte Feiern im öffentlichen Raum in der attraktiven Altstadt 
mit mitgeführtem Alkohol verstärken wird. Eine Umerziehung des Ausgehverhaltens der jungen 
Menschen durch längere Sperrzeiten ist unwahrscheinlich.  

4. Es bestehen aktive Maßnahmen, die von Gaststätten hervorgerufenen anlagen- und perso-
nenbezogenen Immissionen zu reduzieren. Durch eine Erhöhung der Präsenz des Kommunalen 
Ordnungsdienstes (KOD) lassen sich signifikant die Lärmimmissionen im öffentlichen Raum re-
duzieren. Bei Kontrollen des KOD mit Messgeräten ist zu beobachten, dass Menschenansamm-
lungen vor Betrieben sich schnell auflösen, die Musiklautstärke reduziert und Fenster und Türen 
geschlossen werden. Außerdem wurden und werden gestützt auf das Gaststättengesetz bei fest-
gestellten Verstößen gegen Lärmschutzvorschriften individuelle Einzelanordnungen erlassen. 
Durch geforderte Schalldämmmaßnahmen und Anordnungen, den Konsum von in Gaststätten 
erworbenen Alkohol auf der Straße zu unterbinden, wurden die Lärmimmissionen reduziert.  

5. Durch einen umfassenden Maßnahmenkatalog existiert ein Lärmminderungskonzept. Sperr-
zeitverkürzungen werden kaum erteilt und nur dann zugelassen, wenn der Nachweis gelingt, 
dass keine schädlichen Umwelteinwirkungen hervorgerufen werden. Die in der Vergangenheit er-
teilten Sperrzeitverkürzungen -u.a. für drei Diskotheken- müssen auf Basis der aktuellen Er-
kenntnisse erneut überprüft werden. Umgekehrt werden individuelle Sperrzeitverlängerungen in 
Betracht gezogen werden, wenn innerhalb der Betriebszeiten schädliche Umwelteinwirkungen 
hervorgerufen werden und mildere Maßnahmen ausscheiden. Durch stärkere Kontrollen des 
KOD werden die notwendigen Sachverhaltsermittlungen vorgenommen, die die Grundlage für be-
lastende Verwaltungsakte darstellen.  
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5 .  V e r h ä l t n i s m ä ß i g k e i t / Ü b e r m a ß v e r b o t  

Nach dem in der Verfassung verankerten Rechtsstaatsprinzip (Art. 20 Abs.3 Grundgesetz) gilt 
das Gebot der Verhältnismäßigkeit. Dabei ist konkret darzulegen, dass das gewählte Mittel ge-
eignet, erforderlich und angemessen ist. 

5.1 Geeignetheit 

Die Verlängerung der Sperrzeit im Verordnungsgebiet führt dazu, dass durch das frühere Schlie-
ßen der Gaststätten der durch deren Gäste verursachte Lärm früher nachlässt und somit eine 
längere Nachtruhe für die Anwohner gewährleistet werden kann. Auch wenn die Gäste nicht aus-
schließlich für den insgesamt vorhandenen Lärmpegel verantwortlich sind, so tragen sie jedoch 
den überwiegenden Teil bei. Lärm von Personen, die sich ggf. im öffentlichen Raum aufhalten, 
ohne Gäste der betroffenen Gaststätten zu sein, endet voraussichtlich ebenfalls früher, da mit 
dem früheren Schließen der umliegenden Gaststätten auch die Attraktivität des öffentlichen 
Raumes (zum Aufenthalt ohne Gaststättenbesuch) reduziert wird. 

5.2 Erforderlichkeit 

In Teilen der Altstadt und des bisherigen Verordnungsgebietes erscheint es -wie bereits ausge-
führt- nicht erforderlich, eine generelle Sperrzeitverordnung zu erlassen, da gegen störende Be-
triebe im Einzelfall vorgegangen werden kann. 
Im Kerngebiet mit erheblicher Gaststättendichte ist es jedoch grundsätzlich nicht bzw. nur sehr 
schwer möglich, die Lärmbelästigung durch die Gäste im öffentlichen Raum einzelnen Gaststät-
ten zuzurechnen und mit Einzelmaßnahmen (z.B. individuellen Sperrzeitverlängerungen) zu be-
gegnen. Auch die sonstigen Einzelmaßnahmen (z.B. Auflagen nach § 5 Gaststättengesetz, Un-
tersagung von Sofortverzehr im direkten Umfeld) und die Umsetzung der weiteren beim Runden 
Tisch Altstadt erarbeiteten Maßnahmen haben in den vergangenen Jahren zwar zu einer Ver-
besserung der Gesamtsituation geführt, jedoch nicht in einem solchen Ausmaß, dass künftig auf 
eine Sperrzeitverlängerung vollständig verzichtet werden kann. Auch zusätzliche weitere aktive 
Maßnahmen, insbesondere eine verstärkte Präsenz des Kommunalen Ordnungsdienstes und 
zusätzliche Einzelmaßnahmen gegen besonders störende Betriebe, können die Lärmimmissio-
nen nicht so schnell und in einem Maße reduzieren, dass auf eine generelle Verlängerung der 
Sperrzeit durch eine Sperrzeitverordnung verzichtet werden kann. Lediglich für diesen Bereich ist 
somit eine Sperrzeitverordnung erforderlich. Der Geltungsbereich wird entsprechend abgegrenzt. 

5.3 Angemessenheit  

Bei der Prüfung der Angemessenheit der beabsichtigten Maßnahme sind die unterschiedlichen 
Interessen der Betroffenen (hier insbesondere der Anwohner und der Gastwirte) zu beachten und 
gegeneinander abzuwägen. Die Betroffenen können sich hier u.a. auch auf grundrechtlichen 
Schutz aus Art.2 Abs.2 Satz 1 GG „körperliche Unversehrtheit/Gesundheitsschutz“ bzw. Art.12 
Abs.1 GG „Berufsfreiheit“ gegen oder auf staatliche Reglementierung berufen. Bei -wie hier- kol-
lidierenden Grundrechten muss im Rahmen des Gaststättenrechts ein Ausgleich nach dem Ge-
bot der praktischen Konkordanz gefunden werden um die widerstreitenden Interessen in einen 
vernünftigen Ausgleich zueinander zu bringen. 
Die im Rahmen der vorliegenden besonderen örtlichen Verhältnisse dargestellten Rahmenbedin-
gungen lassen erkennen, dass die im Lärmgutachten ermittelte und über dem (als Richtschnur 
herangezogenen) Immissionsrichtwert der TA-Lärm liegende Lärmentwicklung durch die Gäste 
weit in die Nachtstunden hinein reicht und die Nachtruhe der Anwohner beeinträchtigt. Wie bisher 
im gesamten Altstadtbereich ist deshalb im vorgesehenen neuen Geltungsbereich der Sperrzeit-
verordnung eine Abweichung (Verlängerung) von der allgemeinen Sperrzeit nach § 9 Abs.1 
Gaststättenverordnung erforderlich. Die Kläger forderten hier ursprünglich die Verlängerung um 
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jeweils eine weitere Stunde auf täglich 1 Uhr, in der Nacht auf Samstag bzw. Sonntag auf 2 Uhr. 
Die Überschrei-tung der herangezogenen Immissionsrichtwerte wiegt umso schwerer, je später in 
der Nacht sie vorliegt. Die Verlängerung der Sperrzeit nach der aktuell geltenden Sperrzeitver-
ordnung (2/3 Uhr) erscheint dabei als das Mindestmaß, da ein weiteres Hinausschieben der 
Nachtruhe als nicht zumutbar erscheint. 

Die aktuellen Sperrzeiten gelten seit 2001 unverändert und sind sowohl von Seiten der Gastwirte 
als auch der Bewohner grundsätzlich akzeptiert. In dieser Zeit hat sich gezeigt, dass Gaststätten 
in der Heidelberger Altstadt mit dieser Sperrzeitregelung betrieben werden können. Gerade die 
immer noch bestehenden Lärmprobleme zeigen, dass die Attraktivität der Altstadt als „Ausgeh- 
und Kneipenviertel“ nicht in einem Maße zurückgegangen ist, die den Betrieb von Gaststätten 
nicht mehr zulassen würde. Mit Ausnahme von lediglich drei Betrieben sind die vorhandenen 
Gaststätten vor dem Hintergrund des Schutzstatus des vorhandenen Wohnens auch alle lediglich 
als „Schank- und Speisewirtschaften ohne besondere Betriebseigentümlichkeit“ erlaubt. Eine 
über 2/3 Uhr hinausgehende Öffnungszeit ist für diese Betriebsarten auch nicht zwingend erfor-
derlich. Vor dem Hintergrund der Wahrung der Berufsfreiheit für die Gastwirte ist nun allerdings 
zu prüfen, ob eine weitere Einschränkung der Betriebszeiten unter Berücksichtigung aller wider-
streitenden Interessen angemessen/ verhältnismäßig ist. Dabei sind zweckmäßigerweise die 
Nächte auf Samstag und Sonntag (Wochenende) und die Nächte auf die üblichen Arbeitstage 
(Mo-Fr) gesondert zu betrachten. Auch wenn sich, insbesondere in den letzten Jahren, Verände-
rungstendenzen zeigen, sind die Tage des Wochenendes immer noch traditionell die stärksten 
Ausgehtage. Weitere Ein-schnitte in der Öffnungszeit hätten besonders starke Auswirkungen auf 
die Wirtschaftlichkeit der Gaststätten. Andererseits ist anzunehmen, dass auch die Anwohner 
überwiegend an Samstagen und Sonntagen nicht zur Arbeit gehen und an den Abenden zuvor 
ggf. später zu Bett gehen. An den Abenden vor Arbeitstagen sind einerseits die Gaststätten we-
niger besucht als an Wochenenden und der Lärmbeitrag der Gäste bleibt sicherlich unter den be-
rechneten Maximalwerten zurück. An diesen Tagen, an denen die überwiegende Anzahl der An-
wohner am Folgetag zur Arbeit geht, ist die erforderliche Nachtruhe demzufolge aber auch früher 
sicherzustellen, als am Wochenende. 

6 .  E r g e b n i s  

Unter Berücksichtigung der unter Ziffer 4.2 dargelegten Abwägung im Rahmen der Ermes-
sensausübung wird vorgeschlagen, die bisherige Sperrzeitverordnung aufzuheben und die als 
Anlage 1 beigefügte Sperrzeitverordnung neu zu beschließen. 

7. Auswirkungen 
Bei dieser Entscheidung ist als aktive Maßnahme zur Lärmminderung in der Altstadt die Auf-
stockung des KOD mit vier Beschäftigten unerlässlich. Bisher befinden sich acht Mitar-
beiter/Innen im Einsatz, die in je zwei Teams Früh-und Spätschicht belegen. Nicht berück-sichtigt 
sind Urlaubs-und Krankheitszeiten, die eine Kontinuität dieses Einsatzes nicht gewähr-leisten 
.Bei einer Aufstockung des KOD um vier Beschäftigte könnten zum einen drei oder sogar vier 
Teams die Spätschicht belegen und zum anderen würden Urlaubs-und Krankheits-zeiten ausge-
glichen werden können. Nur durch verstärkte Präsenz des KOD lassen sich störende Betriebe 
nachhaltig kontrollieren, gezielte Anordnungen einleiten, um die Lärm-immissionen in der Altstadt 
zu reduzieren. Die bisherige Personalkapazität reicht nicht aus. 
Eine Aufstockung um 4 Mitarbeiter führt zu zusätzlichen Personalaufwendungen in Höhe von 
224.000 €/Jahr. Über die Bereitstellung der erforderlichen Haushaltsmittel ist im Rahmen der Be-
schlussfassung zum Haushaltsplan 2015/2016 zu entscheiden. 
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Prüfung der Nachhaltigkeit der Maßnahme in Bezug auf die Ziele des Stadtentwicklungsplanes / der 
Lokalen Agenda Heidelberg 
 
1. Betroffene Ziele des Stadtentwicklungsplanes 
 
Num-
mer/n:Codi
erung)  

+ / - 
berührt 

Ziel/e: 

SL 4 + City als übergeordnete Zentrum sichern 
  Begründung: 

  

Da außerhalb der Altstadt in Heidelberg die Sperrzeitverordnung des Lan-
des Baden-Württemberg gilt, die kürzere Sperrzeiten vorsieht, könnte eine 
unangemessene Verlängerung der Sperrzeiten zu einer starken Verlage-
rung der Gastronomie führen. Das wäre der Kernaltstadt als traditionelles 
Ausgeh- und Touristenzentrum nicht angemessen. Die vorgesehene Sperr-
zeitverlängerung findet hier einen angemessenen Kompromiss. 
 

Wo 6 +/- Wohnungen und Wohnumfeld für die Interessen aller gestalten 
  Begründung: 

  
Die Gastwirte und einige Gaststättenbesucher sind an einer möglichst lan-
gen Betriebszeit der Gaststätten interessiert, wohingegen die Anwohner 
eine möglichst kurze Betriebszeit in ihrem Wohnumfeld befürworten.  

   
 
2. Kritische Abwägung / Erläuterungen zu Zielkonflikten: 
keine 

gezeichnet 
Wolfgang Erichson 
 

Anlagen zur Drucksache: 

Nummer: Bezeichnung  

01 Rechtsverordnung der Stadt Heidelberg über die Verlängerung der Sperrzeit 
in Teilen der Altstadt 

01_NEU Rechtsverordnung der Stadt Heidelberg über die Verlängerung der Sperrzeit 
in Teilen der Altstadt, Stand: 18.12.2014 

(Tischvorlage in der Sitzung des Gemeinderates vom 18.12.2014) 

02 Vergleichstext 

03 Gutachten Nr. 123E5, Rev.02 der Werner Genest und Partner mbH vom 
22.10.2014 

04 Zusammenstellung der Anhörungen 

05 Inhaltlicher Antrag der Fraktionsgemeinschaft Die Linke/Piraten vom 
25.11.2014 

(Tischvorlage in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses vom 
03.12.2014) 

06 Inhaltlicher Antrag der HD’er-Fraktion vom 27.11.2014 
(Tischvorlage in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses vom 

03.12.2014) 
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07 Inhaltlicher Antrag der SPD-Fraktion vom 02.12.2014 
(Tischvorlage in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses vom 

03.12.2014) 

08 Aufgaben und Qualifikation des Kommunalen Ordnungsdienstes  
(Tischvorlage in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses vom 

03.12.2014) 

09 Inhaltlicher Antrag der Bunte Linke vom 15.02.2014 
(Tischvorlage in der Sitzung des Gemeinderates vom 18.12.2014) 

10 Inhaltlicher Antrag der Bunte Linke vom 15.02.2014 
(Tischvorlage in der Sitzung des Gemeinderates vom 18.12.2014) 

11 Tischvorlage - Neuer Beschluss auf Basis der modifizierten Begründung 
 (Tischvorlage in der Sitzung des Gemeinderates vom 18.12.2014) 
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